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„Anerkennung der evangelisch-lutherischen Kırche als
einer selbstständigen und eigenthümlichen rche®®

Die Selbständigkeıt als ekklesiologisches und kırchenrechtliches
Kennzeichen der Ilutherischen Kırche

Die Selbständige Evangelısch-Lutherische Kırche (SELK) entstand 9/2
urc eınen Zusammenschluss dreier lutherischer Miınderheitskirchen in
Deutschland‘. IDen Namen übernahm S1e Von eiıner ihrer Vorgängerkir-
chen, dıe ihrerseı1ıts bereıits 947 dUus einem Zusammenschluss kleinerer
Kırchen hervorgegangen war Der Kırchenkörper, der sıch diesen
Namen gegeben hatte, Wr die 875 entstandene „Selbständige CVaNSC-
lısch-Iutherische Kırche in den hessischen Landen‘“. Diıe Bezeichnung
„selbständig“ egegnet allerdings auch bereıts in den TuNesten oku-
menten, die ZUr Formierung der ersten dieser heute zusammengeschlosse-
Nen Kırchen führten, der Ev.-Luth Kırche in Preußen“. Deren Entste-
hungsphase ist von 830 bıs 845 anzusetzen

Freılich dient der Begriff selbständig hıer der Kennzeichnung der
luth Kırche als solcher. Er bezeichnet nıchtz eine spezıfiısche Sonder-
form innerhalb des Luthertums, wIie c später geschah und heute fast

Vgl Grundordnung der Selbständigen Evangelısch-Lutherischen Kırche (1972), in
Roensch. Manfred. Klän Werner: Quellen ZUT Entstehung und Entwicklung selb-
ständiger evangelisch-lutherischer Kırchen in Deutschland (EHS AAXAAIL, 299), Frank-
furt Maiın 0® / (künftig: Koensch/klän). 573-590 (DOK 175)
Vgl Verfassung der alten) Selbständigen evangelısch-Ilutherischen Kırche (1947)
Roensch/klän 549-553 DOK 168) Als Definition VON Selbständigkeit kann der
Satz gelesen werden: „S1e bezeugt Jesum Christum als den alleinıgen Herrn der Kır-
che. mıt dessen Königtum jeder Herrschaftsanspruch weltlicher Gewalten auf die Kir-
che unvereinbar 1st>”" (2 zweıter Absatz)
Vgl üller. arl Die selbständige evangelısch-lutherische Kırche in den hessischen
Landen hre Entstehung und Entwicklung, Elberfeld 1906 Hiıer trat die Selbstän-
digkeit durch LOssagung VO andesfürstlichen Kırchenregiment eın Roensch/Klän.
326-332 (DOK 97)
Die Behauptung VON Peter Hauptmann: ADer /Zusatz "selbständig”, der dUS$S der Hessıi-
schen Reniıitenz Sstamm ı, wırd erst verständlıch auf dem Hintergrund der Anschauungen

Vılmars VO  —_ der Kırche und VOoO Geistlichen Amt (Symbolık der konfess1i0-
nellen reformatorischen Freikırchen des Westens. in Symbolık der Relıgionen, hg.v
Ferdinand Herrmann. |Symbolik der kleineren Kırchen, Freikırchen und Sekten des
estens|]. Stuttgart 964 29-55 dort 34). Ist unzutreffend Vgl unten Anm
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DIE SELBSTANDIGKEIT DER LUTHERISCHEN KIRCHE

selbstverständlıch ANSCHOMMECN wird, als Hınweis nämlıch auf eıne VeI-

waltungsmäßige Eıgenständigkeit, zuma!l als Unabhängigkeıit VO Staat
1elimenr gıing eiıne auf die lutherischen Bekenntnisschriften g_
gründete Selbständigkeıt des (Gottesdienstes und amı des kırchliıchen
Lebens überhaupt, alsSo eıne Selbständigkeıt der lutherischen Kırche
im egenüber anderen Kırchen Johann OfttIirıe'| cheıbel, der nspI-

und erster Führer des lutherischen Wiıderstandes diıe Union,
stellt selbst mıt aller arneı fest „Wır hatten NıcC ırgend eıne selbst-
ständıge Kırche., sondern dıe Selbstständigkeıt der Iutherischen ırche,
nach der heıl Schrift und den darauf gegründeten lutherischen ymbolı-
schen Büchern gewünscht; n1ICc eıne besondere Von den Mitgliıedern der
Gemeine bestimmende Verfassung, sondern, dem Princıp unserer Lu-
therischen Kırche gemäß, dıe Stelle des für uns unkırchlich geworde-
Nen städtischen Consıistor1i dıe bıblısche Verfassung der Tımotheus-
Briefe‘“, die Verfassung der Kırche als dem vVvon es e1s urch-
walteten „„Haus ottes  .. und als „Gemeinde es  .. Tım 3:45f)

Die Dıskussion dıe Selbständigkeıt der lutherischen Kırche erga|l
sıch ursprünglıch aufgrun der Strategie des Königs Friedrich Wılhelms
IL, in seiınen Ländern dıe Unıi0on der lutherischen mıiıt der reformierten
Kırche eıner evangelıschen Gesamtkırche herbeizuführen Er ging da-
beı offensichtlich VOoON eiıner Unselbständigkeıt beıider bısher getrennten
Kontessionskırchen aus Die Argumentatıon der Wiıderstandsbewegung,

Vgl W dıe Selbstdarstellung In dem Faltblatt Selbständige Evangelısch-Lutherische
Kırche. Verläßliche Kırche durch are Oftfscha! hg. V Amt für Gemeindedienst
der SELK 996 Dort he1ißt lapıdar:DIE SELBSTÄNDIGKEIT DER LUTHERISCHEN KIRCHE  selbstverständlich angenommen wird, als Hinweis nämlich auf eine ver-  waltungsmäßige Eigenständigkeit, zumal als Unabhängigkeit vom Staat”.  Vielmehr ging es um eine auf die lutherischen Bekenntnisschriften ge-  gründete Selbständigkeit des Gottesdienstes und damit des kirchlichen  Lebens überhaupt, also um eine Selbständigkeit der lutherischen Kirche  im Gegenüber zu anderen Kirchen. Johann Gottfried Scheibel, der Inspi-  rator und erster Führer des lutherischen Widerstandes gegen die Union,  stellt selbst mit aller Klarheit fest: „Wir hatten nicht irgend eine selbst-  ständige Kirche, sondern die Selbstständigkeit der lutherischen Kirche,  nach der heil. Schrift und den darauf gegründeten lutherischen symboli-  schen Büchern gewünscht; nicht eine besondere von den Mitgliedern der  Gemeine zu bestimmende Verfassung, sondern, dem Princip unserer Lu-  therischen Kirche gemäß, an die Stelle des für uns unkirchlich geworde-  nen städtischen Consistorii die biblische Verfassung der Timotheus-  Briefe“®, d. h. die Verfassung der Kirche als dem von Gottes Geist durch-  walteten „Haus Gottes“ und als „Gemeinde Gottes“ (I Tim 3,15f)7.  Die Diskussion um die Selbständigkeit der lutherischen Kirche ergab  sich ursprünglich aufgrund der Strategie des Königs Friedrich Wilhelms  IIl., in seinen Ländern die Union der lutherischen mit der reformierten  Kirche zu einer evangelischen Gesamtkirche herbeizuführen. Er ging da-  bei offensichtlich von einer Unselbständigkeit beider bisher getrennten  Konfessionskirchen aus. Die Argumentation der Widerstandsbewegung,  Vgl. etwa die Selbstdarstellung in dem Faltblatt: Selbständige Evangelisch-Lutherische  Kirche. Verläßliche Kirche durch klare Botschaft ..., hg.v. Amt für Gemeindedienst  der SELK, 1996. Dort heißt es lapidar: ... SELBSTÄNDIG. Die SELK regelt ihre  Angelegenheiten selbst. Sie ist vom Staat unabhängig.“  Scheibel, J.G.: Actenmäßige Geschichte der neuesten Unternehmung einer Union  zwischen der reformirten und lutherischen Kirche, vorzüglich durch gemeinschaftliche  Agende in Deutschland und besonders in dem preußischen Staate, I (Die Geschichts-  Erzählung enthaltend), Leipzig 1834 (künftig: Actenmäßige Geschichte I), 267.  Vgl. Scheibel, J.G.: Allgemeine Untersuchung der christlichen Verfassungs- und  Dogmen-Geschichte, mit Rücksicht auf Zeit und Vaterland, Erste Abtheilung, Breslau  1819. 18. Scheibel führt in diesem Zusammenhang den Begriff der Theokratie ein: „So  bildete sich also sogleich um ihn selbst (sc. Jesus) eine neue Theokratie. Doch, da  er der Sohn Gottes und der Messias selbst, so ward er der einige Wille, der König  des neuen himmlischen Reichs; und in zwölf Aposteln sprach sich seine Idee und  sein geistiges Leben aus: z. B. sein Wille im Petrus; seine Heiligkeit im Jacobus;  seine Liebe im Johannes: seine Weisheit im Paulus. Er ging mit den Worten zum  Vater: 'Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden’ consti-  tuirte sich also als König seines geistigen Reichs, wie der Welt“ (ebd., 4). Die  Theokratie findet Scheibel zum ersten Mal im jüdischen Volk rein hervorgetreten. Die  Theokratie „„‚war die wahrhaft göttliche und ursprüngliche Constitution. Sie war die ei-  gentlich democratische” (ebd.. 2).  229SELBSTANDIG Die SELK regelt hre
Angelegenheıten selbst. Sıie Ist VO Staat unabhängig.”
Scheıibel Actenmäßige Geschichte der Unternehmung einer N1ı0N
zwıschen der reformirten und lutherischen Kırche. vorzüglıch durch gemeinschaftliche
Agende In Deutschland und besonders ın dem preußischen aate, (Dıie Geschichts-
Erzählung enthaltend). Leipzig 834 (künftig: Actenmäßige Geschichte 1), 267
Vgl Scheibel. Allgemeıne Untersuchung der chriıistlıchen Verfassungs- und
Dogmen-Geschichte. mıiıt Rücksıcht auf eıt und aterlan rste Abtheilung, Breslau
819 cheıDe führt in dıesem /Zusammenhang den Begriff der Theokratie eın „50
bıldete sıch Iso sogleıch ıhn selbst (SC Jesus) ıne C Theokratie. Doch, da
Gr der Sohn (jottes und der Messias selbst. ward der einıge Wılle, der König
des hımm —— ıschen Reichs und in zwölf Aposteln sprach sıch seine Idee und
se1ın geistiges en dQus: seIin Wılle im Petrus seine Heılıgkeit im acobus:
seINE 1e Im ohannes: seiıne Weısheıt Im Paulus. Fr gıing mıiıt den en
ater Maır ıst gegeben alle Gewalt im Hımmel und au Erden’) consti-
turrte sıch also als Könıg seines geistigen Keichs, wIe der lt“ (ebd., 4 DıIe
Theokratie findet Scheijbel Zu ersten Mal im Jüdiıschen Volk rein hervorgetreten. Die
Theokratie „Wäalr die wahrhaft göttliche und ursprünglıche Constitution. Sıe die e1-
gentlic democratıische>”" (ebd
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dıe sıch VON Schlesien dUus dagegen er!  o berief sıch demgegenüber aQus-
drückliıch auf eıne im Wesen der lutherischen Kırche lıegende und uch
rechtlich verbürgte Selbständigkeit”. Diese unterschiedlichen ertungen
bılden den Kern der für dıe Entstehung der SELK grundlegenden g-
schichtlichen Auseinandersetzungen”. Im Folgenden werden Nur die Au-
Berungen des Königs bzw des Miınısters in dieser aCcC SOWIeEe die inga-
ben, die VOIN der Gruppe entschiedener Lutheraner an diese höchste Stelle
gerichtet wurden, untersucht, nıcht aber dıe vielen weıteren Dokumente
AUs Verhandlungen mıt nachgeordneten eNnOorden und mıt Einrichtungen
auf kommunaler ene

Die Bittschriften Friedrich ılhelm

In seiner K abinettsorder von 1817 hatte Friedrich Wılhelm se1in nNlıe-
SCH ausgesprochen, „dıe beıden getrennten protestantischen Kırchen, die
reformıiırte und lutherische, Fıner evangelisch christlichen“‘ vereinen.
Er hatte dıe beıden Konfessionen nıcht NUT unter den Oberbegriff „Dprote-

Johannes age]l markıert den Dıfferenzpunkt darın, dass dıe lutherischen Kirche AI
der e h rzahl ihrer Gilıeder‘ innerhalb der unilerten Staatskırche „auf hre frühere e1-
genthümlıche X1Iistenz verzichtet“ habe. während sie sıch „1IN einer kleinen ınder-
zahl ıhrer GilıederVOLKER STOLLE  die sich von Schlesien aus dagegen erhob, berief sich demgegenüber aus-  drücklich auf eine im Wesen der lutherischen Kirche liegende und auch  rechtlich verbürgte Selbständigkeit*. Diese unterschiedlichen Wertungen  bilden den Kern der für die Entstehung der SELK grundlegenden ge-  schichtlichen Auseinandersetzungen”. Im Folgenden werden nur die Äu-  ßerungen des Königs bzw. des Ministers in dieser Sache sowie die Einga-  ben, die von der Gruppe entschiedener Lutheraner an diese höchste Stelle  gerichtet wurden, untersucht, nicht aber die vielen weiteren Dokumente  aus Verhandlungen mit nachgeordneten Behörden und mit Einrichtungen  auf kommunaler Ebene.  I. Die Bittschriften an Friedrich Wilhelm H.  In seiner Kabinettsorder von 1817'° hatte Friedrich Wilhelm sein Anlie-  gen ausgesprochen, „die beiden getrennten protestantischen Kirchen, die  reformirte und lutherische, zu Einer evangelisch christlichen‘“ zu vereinen.  Er hatte die beiden Konfessionen nicht nur unter den Oberbegriff „prote-  Johannes Nagel markiert den Differenzpunkt darin, dass die lutherischen Kirche „in  der Mehrzahl ihrer Glieder‘“ innerhalb der unierten Staatskirche „auf ihre frühere ei-  genthümliche Existenz verzichtet“ habe, während sie sich „in einer kleinen Minder-  zahl ihrer Glieder ... gegen die zugemuthete unselbständige Existenzform Einspruch  erhoben“ habe (Die evangelisch-lutherische Kirche in Preußen und der Staat, Stuttgart  1869 [künftig: Die evangelisch-lutherische Kirche], 264). — Die lutherische Position  innerhalb der Union wurde in polemischer Angrenzung gegen die lutherische Separati-  on programmatisch verteidigt von Wangemann, Hermann Theodor: Sieben Bücher  Preussischer Kirchengeschichte. Eine aktenmäßige Darstellung des Kampfes um die  lutherische Kirche im XIX. Jahrhundert, I-II, Berlin 1859 f.; 2 Nachträge (Geistliches  Regen und Ringen am Ostseestrande, Der Kirchenstreit unter den von der Landeskir-  che sich getrennt haltenden Lutheranern in Preußen), Berlin 1861 f. Später ließ Wan-  gemann eine umfassende Darstellung seiner Sicht folgen: Die lutherische Kirche der  Gegenwart in ihrem Verhältniß zur UNA SANCTA. Eine Jubiläumsgabe in sieben Bü-  chern (mit Ergänzungsheften zum 3. und 5. Buch), Berlin 1883 f.  Zu den angesprochenen Vorgängen vgl. im Überblick: Klän, Werner: Die Anfänge der  altlutherischen Bewegung in Breslau, in: KO 21/22 (1978/79), 141-169; Nixdorf,  Wolfgang: Die lutherische Separation. Union und Bekenntnis (1834), in: Geschichte  der Evangelischen Kirche der Union I (Die Anfänge der Union unter landesherrlichem  Kirchenregiment [1817-1850]). hg.v. J.F. Gerhard Goeters u. Rudolf Mau, Berlin 1992  10  [künftig: Geschichte der EKU 1], 220-240.  Allerhöchste Königliche Cabinets-Ordre vom 27. September 1817: Geschichte der  EKU I, 88-92 (mit Faksimile des handschriftlichen Entwurfs); Roensch/Klän, 25 f.  (DOK. 1): Kirchenunionen im 19. Jahrhundert, hg.v. Gerhard Ruhbach (TKTG 6),  Gütersloh 1967 (künftig: Kirchenunionen), 34 f. (I1.1). Dort auch alle in diesem Absatz  folgenden Zitate.  230dıe zugemuthete unselbständıge Ex1istenzform Einspruch
erhoben habe (Dıie evangelısch-lutherische Kırche in Preußen und der Staat, Stuttgart
869 |künftig: Die evangelısch-Ilutherische Kırchel, 264) Die lutherische OsSıt1on
innerhalb der Union wurde In polemischer Angrenzung die lutherische Separatı-

programmatısch verteidigt von Wangemann, ermann Theodor Sıeben Rücher
Preussischer Kırchengeschichte. Fıne aktenmäßige Darstellung des Kampfes die
lutherische Kırche im XN Jahrhundert. 1-111. Berlin 1859 f! achträge (Geıistlıches
Kegen und Rıngen Ostseestrande. Der Kırchenstreıit unter den VOoONn der Landeskir-
che sıch haltenden | utheranern ın Preußen), Berlın 1861 Später 1eß Wan-
CMAann ıne umfassende Darstellung seiner Sıcht folgen: Die lutherische Kırche der
Gegenwart in iıhrem Verhältniß ZUT UNA SANCIA Fıne Jubiläumsgabe in sieben Bü-
hern mıt Ergänzungsheften TL und Buch), Rerlıin 1883
u den angesprochenen Vorgängen vgl iIm Überblick: Klän. Werner: Die Anfänge der
altlutherischen ewegung In Breslau. ın (1978/79), 141-169; Nixdorf,
olfgang: Die lutherische Separatıon. Union und Bekenntnis (1834). in Geschichte
der Evangelischen Kırche der Unıion (Die Anfänge der Union unter landesherrlichem
Kirchenregiment /-1hg. V (Gerhard (joeters Rudolf Mau, Berlın 1992
|künftig: Geschichte der EKU 1 ] 220-240
Allerhöchste Königlıche Cabınets-Ordre VO September 1817 Geschichte der
EKU L, 88 (mit Faksımıile des handschriftlichen EntwurfSs):; Roensch/Klän,
DOK Kırchenunionen Im Jahrhundert, hg. v Gerhard Ruhbach 6
(Gjütersloh 967 (künftig: Kırchenunjonen), Dort auch alle in diesem Absatz
folgenden /ıtate
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stantisch“® gestellt'”, sondern War auch davon aAausgcCSgangch, ass S1e ‚„NUuTr
noch urc äaußere Unterschiede‘“‘ getrenn selien. Ihr Getrenntseimnm chrıeb
eT einem „damalıgen unglücklichen Sekten-Geiste  o und 1e diese
Aufspaltung deshalb nunmehr ”u dem inTiusse eines besseren Ge1l-
stes, welcher das Außerwesentliche eseıt1 und dıe Hauptsache im hrı-
stenthum., worın el Confessionen 1Ns sınd, festhält‘®‘, für berwiındbar
Der König sah el Kırchen als Tehlgrößen innerhalb der größeren Eın-
heıt der evangelischen Kırche d dıe Uurc unsachgemäße TUnN! Aaus-

einandergefallen Se1I Ihm ging CS dıe Herstellung der innersten Eıinheıt
beıder, WenNnnNn nıcht deren Wiıederherstellung. €e1 Größen hät-
ten nıchts FEntscheidendes aufzugeben, vielmehr würden Sie ihre ureigen-
ste Identität erst gewinnen, „n welcher dıe reformirte Kırche nıcht ZUT

lutherischen und diese nıcht jJener übergehet, sondern el ıne NECU-

belebte evangelısch-christliche Kırche im Geilste ihres eılıgen Stifters
werden‘‘.

I iese VO Jesus gestiftete, „neubelebte, evangelisch-christliche Kır-
che  0o War freılıch selbstredend nıcC im umfassenden Sınne als Öökument-
sche Größe gedacht, sondern als eiıne preußische Landeskırche, die NıIC
eınmal alle in diesem an lebenden evangelıschen rısten umfassen
sollte Mennoniten und Brüdergemeıine mıt besonderem recCc  ıchen
Status davon aUSSCHOIMNMECN. Es WAar also eın ganz bestimmter institutio0-
neller Rahmen vorgegeben. Ihm wurde auch dadurch echnung etragen,
ass der Öniıg dıe Augsburger K onfession als Bekenntnisgrundlage be-
stätigte, eıne NECUC Agende einTiu und eıne NeUC Verfassungsstru  r
entwıckeln heß Die Posıtion des Königs erfuhr iıhre theologische echt-
fertigung urc Friedrich Schleiermacher *. em lag die Inıtiative
durchaus iIm ren der eıt  13

Der Begriff protestantısch wurde durch ıne Kabıinettesorder VO Aprıl 1821 AUS-

drücklich fallen gelassen (Graf. Friedrich Wılhelm Protestantismus 1L, in
119971 551-580 dort
In der Vorrede ZUr ersten Ausgabe seines erkes Der chrıistliıche Glaube nach den
(Grundsäzen der evangelıschen Kırche im Zusammenhange dargestellt (Berlıin
erklärte ©! als seIn orhaben. das esen der evangelischen aubens- und Lebensan-
sıcht in seinen eigenthümlıchen renzen als in beıden Confessionen dasselbe darzu-
stellen eın weilteres Aufrechterhalten der als „separatistisch“ bezeichneten Spaltung
erübrıge sıch. bestehe doch Sar „keine dogmatische Scheidewand“, sondern sSe1 dıe
.Einheıt der evangelıschen Kırche“ bısher NUur „äußerlıch doch nıcht ganz vollzogen“
(Schleiermacher., Friedrich Danıel Ernst Kritische Gesamtausgabe Berlın 1980,

Demgegenüber reklamierte Schleichermachter für den Protestantismus alsn
Eigentümlıichkeit gegenüber dem Katholızısmus ($ ebd., 971) Diese E1igentümlıich-
keiten lıegen für iIhm Jeweıls im „Geist“: „Wiır können aber ıne solche Eıgenthüm-
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Die Maßnahmen dıe ann anlässlıich des Augustana-Gedenkens 830
ZUr Durchführung dieses Uni0onsprogramms ergriffen wurden, ergaben
sich dQus$s der zugrunde lıegenden Linie dieser Sichtweise * Um die Iren-
NUuNg, dıe angeblıch 1Ur in Außerlichkeiten lag, beseılitigen, genügten
ebenfalls Außerlichkeiten: eiıne gemeinsame Abendmahlsfeie unter den
ITUus des Brechens eıner Doppelhostie. ıne Namensänderung der Ge-
meınden schien nıcht unbedın erforderlich: organısatorische Verände-
TuUuNScCHh im Parochialsystem ebenso wenI1g. Die auf lutherische oder refor-
mierte Gemeinden eingetragenen Besitztitel blıieben diesen in ihres
Beıitrıtts ZUT Union selbstverständlich erhalten, weiıl mıt ıhm ja eın KOon-
fessionswechse]l verbunden seın sollte  I5 Obwohl 817 die Zusıiıcherung
gegeben worden WAärl, alles „„dUus der reinel eigener Ueberzeugung  66
erwarten und „Rechte und Freiheıit“‘ der beiden Kırchen achten®,
konnte der ANSCHOMMENCNH Voraussetzung allerdings Wıderstand
nıcht geduldet werden. er Bestand der lutherischen Kırche galt ja Nıc
als angegriffen Ooder beeinträchtigt. es ıch-Wiıdersetzen konnte mıthın
NUur als reine Unbotmäßigkeıt ausgele werden, gleichsam als Neuaufle-
ben des früheren „unglücklıchen Sektengeıstes‘“.

lıchkeit des (Geistes nıC der katholischen Kırchr zuschreıben, ohne iıne eben solche
[1UT entgegengesezte uch beı Uulls VOTaUus zusezen“ (ebd., 98) Dagegen definierte
Schleiermacher die innerprotestantischen Unterschiede „„als ine Sache der Schule*‘
(Der christliche Glaube. /usatz 2 “1830 usgabe Martın Redeker, Berlın
960 /Zur Rolle Schleiermachers in den Auseinandersetzungen zwıischen
Berlın und Schlesien vgl Meding, Wıchmann VOI.: Schleiermacher und die Schlesi-
sche Separatıon. Unbekannte Dokumente in ihrem /usammenhang, Kul) (1993).
66-

Vgl Mehlhausen. oachım Kırche zwıischen Staat und Gesellscha: Zur Geschichte
des evangelischen Kirchenverfassungsrechts in Deutschland (19 Jahrhundert), in Das
ec der Kırche (Zur Geschichte des Kıirchenrechts), hg.v Gerhard Rau, Hans-
Rıchard Reuter. Klaus Schlaich (FBESG 50). Güterslioh 1995, 193-271, dort, 214-228

Besonders interessant ıst der Vergleich mıt der Entwicklung in ayern Bereıts 803
wurde dort be1ı der Neuordnung ıne „protestantische Gesamtgemeinde“ gebildet, ın
der Lutheraner und Reformierte durchaus auf der Grundlage der en reichsrechtlichen
arantıen mıteinander zusammengeschlossen wurden. Vgl Keller, Rudolf: Von der
Spätaufklärung und der Erweckungsbewegung ZU Neuluthertum (bıs In
Handbuch der Geschichte der L, vangelıschen Kırche in ayern, hg.v Müller/Weıgelt/
Zorn, and (1800—2000). St Ottilıen 2000 1-6.  ©O dort
Vgl dıe Kkabıinettsordre vO Aprıl 830 Roensc:  an,  a (DOK 315 So ausdrücklıch bestätigt durch dıie Kabıinettsorder VO Aprıl 830 Kırchenunilo-
NCN,
Kabinettsordre VO 240 817 Roensch/Klän Die Kabinettsorder gebraucht 1er
dıe Wendung ..die reformıirte und lutherische Kırche in Meınen Staaten‘“, ählt also
den Begriff „Kırche” anstelle VO  mn „Kırchengesellschaft“‘.
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Die urc diıesen Schritt dennoch ausgelöste Auseıhmanderset-
Zung beschränkte sıch auf den Raum der bısher getrennten „Öffentlich
aufgenommenen Kirchengesellschaften“ als „privilegirter Corporatıo-
NeN1/ andere relig1öse Grupplerungen wWwIe dıe Mennoniten *, dıe ruder-
gemeıne, dıe Böhmischen Brüder der auch dıe Juden Wäalcnhn nıcht O_
fen, und deren freie Betätigung wurde auch im Zuge der folgenden re1g-
nısse in keıiner Weıise imitiert'?. Der Pastor St 152 in Breslau
un Professor ohann rıe Scheibe120 aber, der sıch der Annahme der
Union wıdersetzte. wurde Z7u Reformationsjubiläum von seinem Amt
suspendiert. Und amı begannen restriktive nahmen dıe uthe-
rische Bewegung, dıe uch Gewaltmaßnahmen nıcht ausschlossen.

Eın Gruppe Breslauer 1L utheraner protestierte dıe Suspendierung
ihres Pfarrers. indem S1e dıe dieser zugrunde lıegenden Einschät-
ZUNg des Unterschieds der beıden angesprochenen reformatorischen Kır-
chen Einspruch erhob*!. Schon in der ersten, Jun1 830 den
Öönig gerichteten und Von Henrich Steffens““, Naturphilosop: und damals

| / So dıe rechtlich maßgebliche Bezeichnung im Allgemeınen Landrecht für die preussı-
schen Staaten (1794) zitıert nach der Ausgabe VOIN Hans Hattenhauer,
Neuwıied ”1996 549)
ber dıe anders gelagerten Motivationen ZUTr Auswanderung Von Mennoniten nach
Russland in dieser Zeıt vgl Klassen John Migrationen der Mennoniten. ewegßg-
gründe und Ziele der Wanderungen der Mennoniten VOoNn Preußen nach Rußland und
dıe heutige Ausstiedlung zurück nach Deutschland. in Freikiırchenforschung (1995),
109-140 dort 120 138
Vgl den inwels darauf in der Bıttschrift Johann ottirıe: Scheibels den König
VOTII 361830 Roensch/Klän. (DOK /u Sche1ibels Verbindungen ZUT Brüder-
gemeıne und dem Ende der Breslauer Sozietät vgl eyer, Dıietrich: ann Gottiried
Scheibe!l (1783—1843) und die Herrnhuter Brüdergemeine VoOTr der Frage von nıon
und Agende. In Freikiırchenforschung (1993). AO= (mıt Ediıtion VO|  — Briefen
Scheı1bels). Das Religionsedikt VO E hatte diesen Gruppen ihren Rechtsstand
neben den christlichen Hauptkonfessionen gesichert (Geschichte der EK  c I’ 48).
Kıunke. Martın Johann Gottfried Scheibel und Nalı) Rıngen dıe Kırche der lutheri1-
schen Reformatıiıon 1] (KO.M 19), Göttingen 1985; erettete Kiırche. Studien
Anlıegen des Breslauer | utheraners Johann ottirıe: cNeıbe (1783—1843), hg. V Pe-
ter Hauptmann (KO.M 20). Göttingen 987 (künftig: eretteie Kırche)
Gegen dıe behördliche Anordnung zunächst Scheibel selbst erfolglos auf dem
Beschwerdeweg vorgegangcCh (vgl seiınen den Magıstrat gerichteten Protest VO

Juniı 830 in Scheıibel Actenmäßige Geschichte der neuesten Unternehmung
eıner Union zwıischen der reformirten und lutherischen Kırche {1 lenthalten 132 Ac-
ten-Stücke]. Leipzig 834 |künftig: Actenmäßige Geschichte 11], 631) iıne Klage g_
SCH ıne behördlıche Verfügung Wäalr VOT 848 nıcht möglıch.
Steffens. Henrich: Was ich rliebte l- Neudruck der Erstausgabe (NPh 1-5), Stuttgart
995 dort besonders 136-197 Ludolphy, Ingetraut: Henrich Steffens. Seıin Ver-
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Rektor der Universıität, verfassten Bittschrift“” wurde ZWar „Tür Jjetzt“ NUTr
erbeten., dıe Suspendierung der Pfarrer Münster, Scheibel und 1e wie-
der aufzuheben. zugleic aber „für dıe Zukun dıe orderung auf „Aner-
kennung einer besondern, von der allgemeinen evangelischen getrennten,
lutherischen, mıt ihrer eigenthümlichen Verfassung versehenen und
Anstellung von Lehrern ihres Siınnes berechtigten Kırche“‘ angemeldet
Auf den lutherischen Gottesdienst wurde „n seiner selbstständıgen Eı-
genthü  ümlıchkeıt“, dıe ıhn „vOon em Schulgezänke entfernt, VOoNn em
fanatıschen ı1Ter gereinigt“ 1im OcNsten und Heılıgsten selbst begründet,
und auf die lutherische re „n ihrer eigenthümlıchen Selbstständigkeit“
hıngewiesen. urc die Eınführung der Agende in ihrer enneı
auch für widersprechende Tradıtionen SE 1 ‚„„das gesegnete Daseın
dieser Gemeıinde mıt der Vernichtung bedroht“‘* Die lutherische Kırche
würde sıch innerhalb der Union unweigerlich auflösen. Der urc die
Union „NCU sıch bıldenden evangelıschen“ Kırche wünsche inNnan Z Wal
es egen, wolle selbst aber eiım angestammten lutherischen Otftes-
dienst und der lutherischen Kırche bleiben In der Unıiıon wurde 1er also
eıne Bıldung eıner Konfessionskirche gesehen

Die zweiıte Bıttschrift, dıe Von E duard Huschke““, damals an der
Juristischen Fakultät, entworfen WAäTr, machte eınen ona! später nıcht NUur
eıne baldıge königliche Entscheidung dringlıch, sondern präzısierte die
eingenommene Posıtion weiter“”. Sıe beschrieb den derzeıtigen us
als „Aufhebung es öffentlichen SC lutherischen] Gottesdienste „E1-

große Anzahl hiesiger rısten, denen ıhr GewiIissen NıcC rlaubt,
urc nschlıeßung dıie katholischen der unırten Gottesdienste dieser

hre eigenthümliche Kırche und Gottesdiens aufzugeben“, sehe
„Sıch durch eiıne schreiende Ungerechtigkeıt wıder göttlıche und mensch-
1cC Gesetze“ er TuC gesetzl. Dıe lutherische Gemeinde, die doch
‚bısher dıe angesehenste im an war‘”,  .. Se1 ZUTr Eınrichtung VvVon „Privat-
zusammenkünften“ SCZWUNZCN. Die Gemeinde außerte die „allerunterthä-
nıgste Bıtte“ den Monarchen, „UNSTC Lehrer uns wieder[zu |schenken,
und auch beı der äußern Regulırung UNSeETS Kıirchenwesens, weiche in

hältnis den Lutheranern und se1n Anteıl Entstehung und Schicksal der altlutheri-
schen emeınde in Breslau (IhA 1/) Berlın 962
rste Bıittschrift der lutherischen Gemeinde Breslau VO: 27.6.1830 Roensch/Klän,
3337 (DOK 5)
Vgl Schöne. Kırche und Kıirchenregiment Im ırken und Denken ecorg Phıiıl-

25
IDp E duard Huschkes 233 Berlın Hamburg 969
Zweıte Bıttschrift der lutherischen emeınde Breslau VOMN 26.7.1830 Roensch/Klän.
39-48 (DOK 6
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olge des Fortbestehens der bısherigen Kırche der Augsburgischen Con-
fessions-Verwandten nothwendig werden wiırd, uns diejenıge Gerechtig-
keıt wıderfahren Zu| lassen, welche den Verhältnissen aANSCHMICSSCH 1S ..
Die Union wurde als eiıne sıch NCUu 1idende Kırche angesehen, dıe
eıner Reorganıisatıon der lutherischen Kırche diesen Vehiält-
nıssen, aber auf der Grundlage ihrer hergebrachten Rechte Anlass gebe
Und dıiese Zukunftssicherung der Selbständıigkeıt der lutherischen Kırche
wiırd eindeutig als eine staatlıche Aufgabe beschrieben, dıe gerade A der
Verpflichtung resultiere, innerhalb des Gemeinwesens Gewissensfreiheit

gewährleisten.
Die drıtte. ebenfalls ON Huschke verfasste Bıttschrift, mıt der inan

sıch wieder einen Monat später den önıg wandte, unterstreicht
noch einmal, dass Man sıch „für das Fo  estenen eiıner evangel utherI1-
schen Kırche mıt eignem Gottesdienst und eigner Gemeıinde-Verfassung“
erkläre“® Die olgende vierte, VOoNn Steffens ormulierte Bıttschrift vom
November S30 eıne präzıse Konzeption: „Die nıcht-unirte Kır-
che der Augsburgischen Confessions-Verwandten dürfe sıch freı neben
dıe unirte evangelische hınstellen, jene solle eınen el VON den Kırchen-
gebäuden und Gütern, die ıhr früher alleın gehörten, zurück erhalten, SIEe
urtfe rediger ihres Bekenntnisses aben, ihren Gottesdiens: in alter Ord-
NUNg halten, iıhre Parochijalverhältnisse ordnen  4&27 Man fühlte sıch als
lutherische emeınnde der eigenen Kırche beraubt, staftt in die Union inte-
grie (GJanz auf dieser Grundlage sınd auch dıe Wünsche der Gemeinde
formulıtert. die Maı 831 eım Mıiınıister VonNn Altensteimn eingereic
wurden“® Scheibel verließ Preußen am Aprıl 1832, VO Ausland
zunächst Sachsen, dann ayern aus für die lutherische ewegung lıtera-
risch wırken können“?. Steffens wurde E die Uniıiversıität Berlıin beru-
fen. ß prı 832 eıintraf.

Dritte Bıttschrift der lutherischen (Gemeinde Breslau VO 30.8 1830 Roensch/Klän,
49-51 (DOK
1€| Bıttschrift der lutherischen Gemeinde Breslau VO| Roensch/Klän,
S7506 DOK
Wünsche der lutherischen (jJemennde Breslau VO| Aprıl 831 (eingereicht ım

25188310 Roensch/Klän. (DOK 9
Vgl Scheibels Begründung seiner Übersiedelung ach Sachsen Im Schlusswort VO!

März 8372 seiıner bereıts im Ausland gedruckten Geschichte der Lutherischen
emeıne in Breslau VvVO November 83() bIıs 7U Februar 18372 Fortsetzung früherer
Nachrichten In der Allgmeinen Kirchenzeitung ach ctien erzählt, (Verlag der
Raw schen Buchhandlung Nürnberg) Straßburg 832 „Um destomehr bın ich der KIr-
che der iıch angehöre. dem Vaterlande der Reformation, in welches ich mıt Weıb und
iınd Paul Gerhard nachfolgend. meılne Zuflucht nehme und woher meine oreitern
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DDer Könıg selbst reaglerte auf al diese ingaben, nachdem dıe Sa-
che zunächst auf das schlesische Konsistorium abgeschoben hatte3°, erst

28 Februar 834 mıt eıner K abinettsorder‘!. Er lehnte mıt aller Ent-
schiedenheıt ab, „daß die Feınde der Union im Gegensatz den Freun-
den derselben als eıne besondere Religions-Gesellscha sıch constitul-
ren  .. Er bestritt also weıterhın konsequent dıe Selbständigkeıit der luther1-
schen Kırche., sah das Ansınnen der Breslauer Gruppe vielmehr als Ab-
sonderung, als eın Siıch-Verselbständigen, Dıie Unıion ordere „keın
ufgeben des bisherigen Glaubensbekenntnisses“‘, auch Se1I „dıe Autorıtät,
welche dıe Bekenntnißschriften der beıden evangelıschen Confessionen
bısher gehabt, urc s1e nıcht aufgehoben worden“ ‚Durch den Beıitrıtt
ıhr ırd Nur der eIs der Mäßigung und ausgedrückt, welcher dıe
Verschiedenheıt einzelner Lehrpunkte der andern Confession NıcC mehr
als den run gelten Jäßt, ıhr die außerliche kırchliche Gemeiminschaft
versagen.” er eDrauc der Landes-Agende gebe als „eıne dem Geiste
der Bekenntnißschriften entsprechende Ordnung“ Raum für Gemeinden
er K onfessionen”“. Sıe stehe aber in keinem unmittelbaren Zusam-
menhang mıt der Union, sondern gelte aufgrun seiıner Anordnung auch
für nıcht unıerte Gemeinden, dıe S1eE unbeschadet ıhrer Konfessionsstel-
lung benutzen könnten. LDDer Önıg vermochte dıe lutherische Kırche Nur
innerhalb des größeren Rahmens eiıner reformatorischen Gesamtkirche
orten, als eine Konfession ZWäIl, nıcht aber als eıne eigenständige „Relıigı-
on  .. iIm rechtlichen Sınne. Für ıhn ging 6S be1 der Union die Überwin-
dung eines kırchlichen Schismas, Nnıc eıne kırchliche Neugründung.

Die lutherische ewegung in Schlesıen, dıe sıch inzwıischen auf andere
preußische Proviınzen auszubreıten begann, vertrat daraufhın sogle1ic in
eıner Eingabe den 1nıstier VON Altensteıin erneu ausführlich iıhre Po-

sSstammen. schuldıg: daß ich hiıer Ööffentlich meılne und der Gemeine, der ich bısher al-
lein angehörte. vermeiınten Verbrechen Sanz Deutschland ehrlıch erzähle, und mich
weiıter rechtfertigen. wıie CS ott fügen wird, VOT em aber des lebendigen
Gottes Altäre wieder erlangen, die hohe Behörde ersuche, den Proceß, dessen FEnd-
Urtheil iıch Ja schon weıß. sogleıich in den schon bestimmten Urtheils-Spruch VeTlT-
wandeln‘* (36)
Abschlägiger Bescheid VOM Dezember 830 in cNhe1ıbe Actenmäßige (Je-

31
schichte 157 (Nr. 61)
Kabinettsordre Friedrich Wılhelm 111 VO 282 1834 Roensch/Klän. DOK.10):
Kirchenunionen.

32 Die Auseimandersetzung ber dıe Bedeutung der Agende kann 1im vorlıegenden 7u-
sammenhang übergangen werden.
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sition””, wobe!l dıe rechtlichen Grundlagen eingehend dargelegt wurden”“.
Sıe richtete das Gesuch das Mınısterium, „dıe lutherische Kırche als
eıne im Bekenntnil ihres, in den bekannten sechs symbolıschen Schriften
ausgesprochenen Glaubens, in iıhrem Gottesdienste und in ihrer erfas-
SUNg, Verwaltung und ihrem Schulwesen freie selbständige Kırche, ihren
alten Rechten gemä wıederum anzuerkennen, damıt auf TUN! dieser
Anerkennung iıhre vollständıge Auseimandersetzung mıt der unırten und
hre innere Reorganisatıion eıicht und ordentliıch erfolgen könne  cc35 Statt
Integration in die unıerte Kırche wurde eıne strikte Irennung von ıhr all-

gestrebt. Für eıne Übergangszeit wurde darum gebeten, ; dıe Luthera-
neTr einstweilen und Hıs sie urc erlangte Concess1ion ın den Stan gesetzt
werden., sıch ordentliıcher Weise eınen rediger berufen, ihren Ottes-
dienst urc rwählte Lalıen und unter UISIC des nächsten lutherischen
Geistlichen nach der Wıttenberger Agende, mıiıt esung einer Predigt,

36ungestö aphalten en
Der Mınıster lıeß die Bıttsteller umgehen wIissen, „Sie selen Im Irr-

thum  c.‘7 Nähere Erläuterungen verweigerte Die lutherische ewegung

Petition der schlesischen Lutheraner Anerkennung ihrer Rechte VO! 44.1834
Roensch/Klän. 60- 76 (DOK l
Darlegung der Rechtsgründe ebd., 66-74 Verwliesen wırd auf den Augsburger Religi-
onsfrieden VO  —__ 555 den Majestätsbrief Kalser Rudolphs 88 Von 1609, den Westfä-
ischen Frieden VO 1648, dıe Altranstädter Konvention von 1707, die Garantien Fried-
richs des Großen be1 Eingliederung Schlesiens in Preußen und das Allgemeine Preußi-

34  M
sche Landrecht und damıt insgesamt auf dıe Rechte „einer privilegirten Landeskirche'  .
Ebd Die /ählung Sechs erg1ıbt sıch. indem die dre1 altkiırchlichen Symbole
SOWwIle die beiıden Katechismen jeweıls als 11UT iıne Einheit werden. Darın,
dass für die Selbständigkeit der Kırche dıe dre1ı Größen Bekenntnis, Gottesdienst und
Verfassung grundlegend selen. Waren sıch der König und seine lutherische Gegenfront
ein1g: NUur definierten Sie diese dreı Größen unterschiedlich. Karl Friedrich August
Kahnıs trıfit mıiıt seiner Analyse Iso den entscheiıdenden Kontroverspunkt nıcht „Von
der Grundüberzeugung aus. daß NUur da das Lutherthum ecC bestehe., das Be-
kenntniß nıcht bloß geduldet, dem Finzelnen überlassen und der theologischen Ent-
wickelung überantwortet sel. sondern der Eınheitspunkt der Kırche, dem alle andern
Lebensformen der Kırchen diıenstbar seıen, protestirten s1e die Union, in welcher
der Einheitspunkt da hege. nıcht lıegen solle, nämlich iIm Gottesdienst und ın der
Verfassung. während das lutherische Bekenntniß, durch den gleichberechtigten Be-
stand des reformıiırten neutralısırt. aufgehört habe den Schwerpunkt bılden“ (Chri-
stenthum und Lutherthum. Leipziıg 871 325) Die Behauptung der Selbständıgkeit
der lutherischen Kırche nötıgte vielmehr dazu, alle reIı Grundgrößen spezifischer
bestimmen. als der König tat. Wıe der König urchaus auch VO: Bekenntnis sprach,

umgekehrt dıe Lutheraner auch VO!  w Gottesdienst und Verfassung.
Ebd
age Die evangelısch-Ilutherische Kırche. 141
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hatte in den folgenden Jahren harter polızeılicher Verfolgung bis hın
Zu Einsatz VOonN Miılıtär leiden Für die Pastoren und Kandıdaten be-
deutete das immer wieder Gefängnishaft. FEinzelne Gruppen sahen siıch
auch ZUT Auswanderung nach Amerıka und Australıen veranlasst”®.

il Die Friedrich eims un ihre Folgen
ıne Anderung trat 84() urc den Regierungswechsel eın Friedrich
Wılhelm verfügte nach seinem Regierungsantrıtt Juni bereıts

August durch eıne Kabınettsorder dıe Freilassung der in Marıenwerder
im Gefängnis sıtzenden Pastoren und gestattete ihnen den „Verkehr
mıt Denen welche mıiıt ıhnen ın ihren Ueberzeugungen gleich gesinnt
sind‘””. Diıese Duldung aber nıcht eıner Anerkennung einer Iu-
theriıschen Kırche neben der unıerten evangelıschen. Zwar trugen die
ertreter der Lutheraner durch eın „„Ganz gehorsamstes Promemori1a“® VoNn

August 841 hre Vorstellungen im einzelnen VOT mıt dem Ziel einer
„Anerkennung der evangelisch-Ilutherischen Kırche in den Königl. Preußi-
schen Staaten auf run iıhrer bekannten Confessionsschriften als einer in
Gottesdienst und Verfassung selbständıgen und eigenthümlıchen Kır-

<<40che Die Generalkonzession VO Juli 845 richtet sıch ber d „dıe
VON der Gemeinnschaft der evangelıschen IL andeskırche sıch hal-
tenden Lutheraner‘  cs4l gestand diesen ZWAar dıe Bıldung VOoNn „besonderen
Kırchengemeinden“ verweigerte ihnen aber das ecC eıner ‚Öffent-

cc42ıch aufgenommenen“ und „privilegierten Landeskırche iıne SOC-
nannte Spezialkonzession VO August 847 regelte dıe Durchführung
des rechtlichen Sonderstatus im Einzelnen?.

Iwan, Wılhelm Geschichte der Altlutherischen Auswanderung /L Ludwigsburg
943 Clemens., Lueselotte: Die Auswanderung der pommerschen Altlutheraner in die
UJSA Ablauf und Motivatıonb Hamburg 1e] 1990; Stolle, Volker Die
Kırche erhalten und verjJüngen. Vor 150 Jahren lutherische Auswanderung nach
Australien. LuIhkK (1988). 11175101
Kabinets-Ordre VO 9.8.1840 in Archıv für hıstorische Entwickelung und neueste
Geschichte der Lutherischen Kırche. hg. v Scheibel, Heft, Nürnberg 1841.,
243
Roensch/Klän DOK.16) Die zıitierte Formulıerung verste‘ sıch ausdrück-
ıch als kurze Zusammenfassung des nhalts der früheren Petitionen (97).

4°
Roensch/Klän. 104-106 (DOK /
So aufgrund des Allgemeınen Landrechtes IL, IL ÖS die Antragsteller (Ro-
ensch/Klän. 45.66.74)

43 Abdruck beı Kellner. FEduard Die wichtigsten Unterscheidungslehren der lutherischen.
reformirten, unirten und katholischen Kıirche. Leıipzig 1852 künftig Unterschei-
dungslehren). 08- Als Anfangsbestand werden in diesem Ookumen Gemein-
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I Jer Staat schloss also einen Kompromıiss, hne el seiıne eigene
Posıtion aufzugeben. 1eimenr bestätigte Friedrich Wılhelm in einem
Erlass 852 ausdrücklich das Unionsverständnis seines aters und e_

klärte „dıe Selbstständigkeıt jedes der beiden Bekenntnisse‘“‘ innerhalb der
„evangelıscheln Landeskırche ın ihrer Gesammtheıit‘ für gesichert“,
bestriıtt mıiıthın, ass das lutherische Bekenntnis für siıch einen eigenen
kırc  ıchen Rahmen erfordere” uch in der Folgezeıt konnte trotz
schrittweiser Statusverbesserung keıine durchgreifende Oorrektur der frü-
heren Entscheidungen erreicht werden. 847 wurden die Lutheraner
rechtlich unbestimmt als „aufgenommene Religionsgesellschaft“ g_
führt”® Durch Verordnung eims I1 wurde diıe Generalkonzession in
der Weise ergänzt und abgeändert, ass dem „Vereın der evangelısch-
altlutherischen Kirchengemeinden“ der Status eiıner „Juristischen Person“
zuerkannt wurde“. Diesem Vereıin wIıe seinen einzelnen Kirchengemein-
den wurden 1930 SC  1eDI1C dıe Körperschaftsrechte erteilt‘®. Durch die
staatskırchlichen Neuregelungen nach dem 7 weiıten Weltkrieg wurden die
Eınschränkungen und Vorbehalte eıne eben der unlıerten Landes-
kırche bestehende lutherische Kırche hinfällıg. em dıe heutige SELK
sıch sowohl über das Gebiet von unilerten als auch lutherischen andeskKIir-
chen erstreckt, ist der ursprünglıche ınn VOoON Selbständigkeıt zudem NCUu

problematisıert worden.
Die rage, ob dıe lutherische Kırche für sıch eine selbständiıge Kırche

der NUur eıne Teilmenge innerhalb der evangelıschen Kırche als olcher
darstellt, hatte einen Konflıikt innerhalb des landeskıirchlichen Systems

den in der Provınz Schlesıien. Jeweıls in den Proviınzen Brandenburg, Pommern und
Preußen. In der Provinz Posen und 1 in der Proviınz Sachsen, insgesamt also (Gie-
meıinden., anerkannt. Im Jull S65 War diese Gemeininschaft auf Parochien mıit 168
Gemeınnden und Miıtglieder angewachsen (Nagel Die evangelısch-lutherische
Kirche. 259)
Allerhöchster Erlaß vom März 852 Kellner Unterscheidungslehren, 79-86; Kır-

45
chenunionen.
Innerhalb des Evangelıschen Oberkirchenrats und nachgeordneter kirchenleitender
Stellen ledigliıch Separatentscheidungen in bestimmten konfessionellen Fragen
vorgesehen. dıe gegebenenfalls alleın VOonN den Vertretern der jJeweıls betroffenen Kon-
fession treffen Warcnh ebd Kellner: Unterscheidungslehren, f9 Kirchenunionen,
42)
Nagel Die evangelısch-Ilutherische Kırche. 260 Das Allgemeine andrec! kennt
Nur „Öffentlich aufgenommene” und „geduldete*“ Religionsgesellschaften (IL, 11, SS
1 /-19 SS 20-26). I)Den Lutheranern wurde ine NıIC definıerte Zwischenstellung -
gewlesen.

48
Roensch/Klän 143 DOK 19)
eılung der Körperschaftsrechte VUO 9.6.1930 Roensch/Klän, (DOK 22)
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ausgelöst, der eiıne Freikiırchenbildung ZuUur olge hatte, dıe dem eIDStTver-
ständnıs dieser ewegung Salr nıc entsprach. Independentistische Stre-
bungen ıhr vielmehr zutiefst fremd?. Man wollte eıne Fortsetzung
eiınes an gestammten Rechtsstatus. eıne Restitutio integrum WEn be1ı
realıstischer Eiınschätzung der Lage auch mıt deutlichen Abstrichen
erreichen und 1e€ 1Im ampdarum auf der Strecke?”.

Der anfänglıche nspruc wurde dennoch ange Zeıt nıcht aufgege-
ben  al Die Selbstbezeichnung „Ev.-Luth Kırche in Preußen“‘ stand fortan

Vgl die Versicherung bereits in der ersten Bıttschrift: „Freudig entschlossen, Gut und
en dem heuren Köniıg und dem geliebten aterlan! opfern, nehmen WITr nıcht

den polıtıschen Verirrungen Theıil“ (Roensch/Klän, 33) Der lutherische ottes-
dienst wırd geradezu als Ader unerschütterliche Grund uUuNnserer Ireue König und
Vaterland“* benannt: In seiıner selbstständigen Eigenthümlichkeit ist das feste Fun-
dament. welches alle unNnseTre iırdıschen Verhältnisse trägt. Das Gebäude., allergnädıgster
König! ann seinen eigenen TUN! nıcht tragen“” (ebd., 34). Ja, INan Nn1ıC! ein-
mal die rechtlıche Möglıchkeıit, ıne Kırchengesellschaft NC gründen (Allgemeines
andrec SS l  -
Die hılfreiche Unterscheidung zwıschen Staatskırche und Landeskirche. wIie Adolif
arle Ssie vertrat und amı den preußıischen utheranern dıe Eigenschaft einer Lan-
deskirche zusprach (ın einem Rrief Wılhelm LÖöhe begründet im Oktober 1851
seine Bezeichnung der preußischen Lutheraner als „Jlutherische Landeskirche‘°‘: „Ich
habe absıchtlich geredetz der herrschenden Konfusion VOon gats- und Lan-
deskirche und weiıl INan dıe Preußen nıcht Kırche NECNNECN will, el Ss1e der Staat als
solche nıcht anerkannte. Solange dıe lutherische Kırche bleibt, SIE ist, muß
Landeskırchen geben, enn Ss1ie fordert nıcht unbedingte Gleichheıit des Kultus und -
bedingte Finheit eines alle Lande uımfassenden Kırchenregiments. Wo deshalb Cine
Gemeiinschaft Iutherischen Bekenntnisses mıiıt einer Eigentümlichkeit landesüblicher
gemeinsamer Kultusformen und mıiıt einem innerhalb territorialer Schranken geltenden
Regiment besteht. da besteht ıne Landeskırche Wo dagegen 1eseibe Kırche In ihrem
regimentlichen Urganısmus zugleıich dem Staatsorganısmus einverle1bt ist, hre acht-
fülle zugleıich im Namen des Kegenten übt. hre Diener zugleıich königliche Diener
sind. da ist S1E iıne Staatskırche., gleichviel ob SsIeE dıe herrschende se1 der nıch |Lö-
he, Wılhelm V 1263]1). kam nıcht ZUT Wırkung. Der Aspekt der unterschiedli-
chen territorialen Eigentümlichkeıiten der Iutherischen Kırche wurde uch Von der Ev.-
Luth Kırche in Preußen Nnıc in iıhr konzeptionelles Denken aufgenommen. (jJanz
anders verlıef dıe Entwicklung dagegen in Bayern 1er trat 852 ıne Irennung der
protestantischen Kırche in hre ursprünglıchen Teıle eın Vgl Keller (wıe Anm. 13),
Miıt eiıner Petition das preußische Abgeordnetenhaus beantragte das Oberkirchen-
kollegıum unter dem Dezember X68 noch einmal, „un{ter Aufhebung der ene-
ralconcession VO Julı 845 der Gesammtheit der unter UuNsSCICT regimentlıchen
Pflege stehenden Gemeıhnnden in Preußen als lutherischer Kırche dıe Rechte einer Öf-
fentlich aufgenommenen Religionsgesellschaft” bewillıgen, zugleich damıt auch
mıt Rücksicht auf den ohne UNSCITIC Schuld entblößten /Zustand uUuNnsers Kırchenwesens
ıne aNngEeMESSCNC Subvention aus Staatsmitteln“® (Roensch/Klän. 10701 Z dort 2}
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neben der Bezeichnung, unter der dıe Anerkennung uUurc den Staat C[T-

folgt Wr und dıe im Verkehr mıt staatlıchen eNnorden anzuwenden Wäar
und dıe diesen Legitimitätsanspruch gerade bestritt Man wollte Möglıch-
keıten ausschöpfen, dıe MNan in den bestehenden UOrdnungen finden
meinte”‚ und sah siıch doch genötigt, eıne Freiwilligkeitskirche im
Iinen eıner modernen emanzıpatorischen Gesellscha: aufzubauen.

Diese Dıskrepanz wurde Zz£Wäal gesehen, in ıhrer Bedeutung ber her-
untergespielt. „Verweıigert Wr der Name utherische Kırche):; selbst den
gottesdienstlichen eDbDauden wurde dıe Bezeichnung °Kırche) versagt.
Gewährt aber WTr dıe Bıldung VO  —_ Kirchengemeinden und dıe Anstellung
VOoNn Pastoren, und eben damıt dıe ungehinderte usübung des Bekenntnis-
5SCS, gewährt WAar dıe reinel VOoN dem untlerten Kırchenregiment und die
Bıldung eines eigenen Kırchenvorstandes aller Gemeıinden, amı Wlr die
Selbständigkeıt der lutherischen Kırche gegeben  . urteiılte eorg Fro-
böß, ab 906 ı1rektor des Oberkirchenkollegiums, och eın halbes Jahr-
hundert später5 3 Miıt diıeser ertung des Ergebnisses der Entwicklung
Wäalr eın Bedeutungswande!l in der Verwendung des Begriffs Selbständig-
keıt verbunden: OT: wurde NUun im Sınne von Selbstverwaltung verstanden.
Zugleich überging Froböß das Problempotential, das in den VOonN ihm
gedeuteten, ungeklärten Spannungen Jag  54 Inzwischen en diese staats-

Die rechtliche Argumentatıon (Allgemeıines Landrecht) verband siıch mıiıt der Berufung
auf ıne „.neutestamentlıche Presbyterial- Verfassung“ (Roensch/Klän, 57). amıt WUT -
den Gedanken angesprochen, dıe Scheibel lange VOT dem Konflıkt entwickelt hatte:;
vgl Scheı1ibels otum Von S18 ZUMM Entwurf der Kırchenordnung Actenmäßi-

Geschichte 19-30 dort Scheibel sah die apostolische Verfassung ange
eıt in der Kırche auch verwirklıcht: „Beı größeren Gemeinen, Wwıe in Holland, den
deutschen Reichsstädten. und Breslau., bIs 740 das eC| deutscher Reichsstädte
ungeschmälert behielt. wurden ähnlıche Einrichtungen VOoN Aeltesten, wIie ZUur
Apostel-Zeıit bestimmt (Scheitbel. Eın Wort brüderlicher Belehrung über dıe Iu-
therische Kırche und dıe unternommene Vereinigung derselben mıt der reformirten
Kırche einer einıgen evangelıschen Kırche Für dıe lutherischen Gemeinen Breslaus
830 abgefaßt, Nürnberg 183 7, 23 che1ıDbDe nımmt hier Bezug auf den SCHNI
„Vom Erneuern der wahren ephesinischen Verfassung in den deutschen Reichsstädten:
hnhamentlıch in Breslau in seiner Schrift Allgemeıne Untersuchung der christlıchen
Verfassungs- und Dogmen-Geschichte mıt Rücksıcht auf eıt und aterlan: Tste
Abtheılung. RBreslau 819 23-41 Vgl auch cNne1ıDbe Actenmäßige Geschichte I’ 265-
267

53 Frobö6ß. eorg Die Erhaltung der evang.-Ilutherischen Kırche in Preußen VvVon 1845 bis
895 eıl (1845—1860). Elberfeld 896. Froböß nımmt damıt dıe Hal-
tung auf. die auch schon in der Dankadresse für dıe Generalkonzession den König
VO! Aprıl 846 7/u Ausdruck gekommen Wäar (vgl ebd.. t.).
Froböß stellte diıe tiefgreifenden Konflıkte. die AdUSs den ungelösten Spannungen CT-
wuchsen. als gleichsam zwangsläufig hın und versuchte., die in ihnen lıegende konkrete
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unabhängige Kırche ämlıch längst schwere innere OnTIlıkte ber das
Verhältnıis zwıschen den Gemeıhnnden mıt ıhren Pfarrern und dem Oberkir-
chenkollegiıum als Vereinsleitung tief erschüttert”?. uch 1Im Außenver-
hältniıs lutherischen Landeskırchen, Freikırchen der Werken/Gesell-
chaften (etwa dıe Leipziger 1ssıon der das Gotteskastenwerk) außer-
halb Preußens en sıch mancherle1ı TODIeEemMeEe ergeben”®. Die Bemühun-
SCch die Bewältigung solcher Konflikte führten nıcht eiıner eindeuti-
SCcChHh Klärung der konzeptionellen Spannung””.

war wurde dıe Entwicklung hın einer freikırchlichen x1istenzwe!l-
auch als ‚„„Gottes Führen und Regieren“ interpretiert”“ und amı der

Anfrage durch Generalisierung entschärfen: „Die inneren Kämpfe aber. die UNsSseCeTC

Kirchengemeinschaft in dieser eıt durchzukämpfen hatte, etireiien alle solche Fra-
SCh. die uch lutherischen Glaubensbrüdern auf ıhren Kirchengebieten nıcht CI-

spart bleıben werden. sobald SIE mıt dem lutherischen Bekenntnis vollen rnst machen
und den Rohrstab staatlıcher Unterstützung Qus der Hand verlheren“ (ebd., 7).

5 Vgl län Werner: Dıie evangelısch-Ilutherische Immanuelsynode in Preußen. ine
Kirchenbildung iIm Gefolge der ekklesiologischen Auseinandersetzungen im deutschen
I uthertum des Jahr{h}underts EHS 234), Frankfurt Maın USW. 985
Vgl eiwa Stolle. Volker Wer seine and den Pflug legt. Die missionarische Wırk-
amkeiıt selbständıiger evangelisch-lutherischer Kırchen in Deutschland Im 19 Jahr-
hundert (OUH Ergänzungsband IMS 12), Oberurse  roß Vesingen 1992, 30-47:;
ders Vereinstätigkeit iIm Dienst kırchlicher Erneuerung. ıne Fallstudie über den
Waldeckıschen Miıssıonsvereın als Problemanzeige, in Eıinträchtig lehren. Jobst
Schöne. hg.v Jürgen Diestelmann Wolfgang Schillhahn. roß U©esingen 1997, 443-
A

5 / Martın Kıunke entwickelte eiwa die Vısıon eiıner lutherischen Freıikirche, dıe hre
Lebensformen als Volkskırche Pastor für nıcht mehr als 700 Gemeindeglieder, die
durch hre Opferwilligkeit das gesamte Kırchenwesen tragen) auf das Volksganze
ausweiten könnte (Was ist denn NUunN eigentlıch Volkskirche. Volksmissionarısche
Flugschriften Heft Breslau „Freikiırche seın he1ißt also sıch se1in Kirchenhaus
selber ohne Mıthıiılfe. aber auch ohne Miıtbestimmen eıner staatlıchen Größe auferbauen

und sıch darın einrıichten. wie der (Glaube und das Bekenntnis der Kırche erfor-
ern  .. (10) N ihrer freikirchlichen Gestalt |würde sıe} ihre el und Im Volke
wahrscheimnlich besser i{un können als bısher' (12). der vgl Nagel, Gottfried Hın-
durch ZUT Iutherischen Bekenntniskirche Der Weg ZUr Kırche für Volk, Breslau
934 (Auseinandersetzung mıt der Konzeption der DEK) Er geht VON der V orausset-
ZUNg aus Dıie große Kırche. dıe UNSEeTIIM olk erstritten werden muß, kann NUur die lu-
therische Bekenntniskirche se1n” (18) auch „zuletzt [1UT der Weg der Freikiırche
übrıg bleıbt 20) hält €]1 ber daran fest ADer Auftrag, den Gott der Kırche C:
ben hat. besteht arın. daß sie mıt den Segenskräften des auteren Evangelıums den
Volkskörper durchdringen sucht““ (31) Vgl weilter: agel, Gottfried Dem deut-
schen olk dıe Evangelıumskirche (Volksmissionarische Flugschriften 6 Breslau

58
937
1ese Parole beruht auf dem 1tel: dem uar: Kellner seine Erlebnisse berichtet
hat (jottes Führen und Regieren Zur Erhaltung der lutherischen Kırche in Preußen,
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negatıve Ausgang des Kampfes als posıtıver Gewıminn gewertet. Dadurch
wandelte sıch aber das Verständnıis Von g81 und wurde Nun iIm
Sınne einer Unabhängigkeıt VO Staat verstanden”

Die NEUEC Definıtion VO Selbständigkeıt begegnet etwa in einer ese,
die Dettmar Schmuidt 89’7 auf einer Pastoralkonferenz in Berlın vortrug
„Da dıe lutherische Kırche in Preußen urc die gewaltsame Eınführung
der Union seıtens des staatlıchen Regıments aufgehört hat, Landeskırche

se1in, mußte s1e, iıhren Bekenntnisstand ungetrübt und unverkürzt
wahren. sıch Uurc eıne eigene Verfassung selbständıg organısieren,

und hat ebendamıiıt dıe Aufgabe überkommen., für alle, welche Königlıche
Kabıinetsordres wen1ıg als päpstlıche ekretalen als aßsı ıhrer
Glaubensüberzeugung und ıhres kırchlichen andelns anerkennen kön-
NCN, noch auch der zufälligen und wıllkürlichen Lehrstellung ihres Jewel-
ıgen Pastors preisgegeben seın wollen, eın ort der reıiınel seıin
und al ıhrem Teıle den Thatbeweıis hıefern, da die rechtlehrende
Kırche unabhängıg VO Staate existieren annn  60 Eıne Sanz ähnlıche
Auffassung vertritt auch Rudolf Rocholl, der selbst Von als
Nachfolger uschkes das Dırektorat ıim Oberkirchenkollegiıum e;
schre1i Huschke se 1 6cs der Spiıtze des Oberkırchenkollegiums SC
ben SCWECSCIL, „dıe selbständıge Gestaltung der Kırche in Gemäßheıt der
Bekenntnisse zuerst für Deutschlan schaffen<61 und S1e dıe Bedeu-
tung dieser Selbständigkeit darın, „daß WIr mıt der ersten Erschei-
NUNg der VO Staat unabhängigen Kırche in Deutschland auf dem Punkt
stehen. den SaNZCHN edanken der Reformatıon, also NıIcC NUur den We-

62SCNS- sondern auch den Formgedanken allmählich verwirklıchen

Briıeg 856 [Dresden 8658 kellner selbst vertritt als Beteilıgter in vorderster ron!
freilich dıe authentische Osıtıon Anders dagegen agel, Gottfried Bekenntniskir-
che Freikırche Volkskirche in kirchengeschichtlichen Lintien, 1921, 15-17:

reduzıert das Anlıegen auf dıe Bekenntnisfrage und rühmt „  {8)  es unverdiente Va-
ertre: auf dem freikirchlichen Weg.
Vgl uch dıe Weıterbildung des Begriffs der Selbständigkeiıt be1 August und ılhelm
Vılmar el ihrer Beschäftigung mıt Scheibel und Steffens einer Polarıtät ıschen
Freiheit gegenüber dem Staat und Autorität des geistlichen mites. Engelbrecht, Klaus:
Metropolıtan Wılhelm Vılmar (1804-1884) und seine Beziehungen Scheibel,
In (Gjerettete Kırche. O01-1
DiIie besondere Aufgabe der kE vangelısch-Lutherischen Kırche ın Preußen. Referat und
Korreferat auf der Pastoral-Konferenz in Berlın Oktober 897 gehalten und auf
deren unsch in TuC gegeben VO  —_ Schmidt und FT. Biehler. Elberfeld 1898,
Rocholl. Rudoaol{: Geschichte der evangelıschen Kırche in Deutschland, Leipzig 1897,
488
Ebd 482
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Die selbständige Organısatıon, dıe als olge des verlorenen Kampfes UTn

dıe Wahrung der hergebrachten Selbständigkeıt der lutherischen Kırche In
ıhrer andeskirchlichen Verfassung eıntrat, ist Von dieser unterscheiden.
Es ging ursprünglıch nıcht den aterweIls staatsunabhängıiger Ew1-
stenzmöglıchkelit, sondern dıe Reklamierung andeskırchlicher Rechte,
wenn auch hne staatskıirchliche Limitierung.

Dieser Bedeutungswande!l in der Verwendung des Begriffs hat In der
Folgezeıt eın sachgemäßes Verständnis der Anfänge erheblich enımde

Eın bezeichnendes eispie alur ist dıe Untersuchung Vvon Martın
Kıunke über Scheibel VON 941 Obwohl in Scheibels Kirchenkampf der
Begriff der Selbständigkeıit VOonNn zentraler Bedeutung ist, in Kıunkes
Darstellung VON „Scheibels Auffassungen VonNn Kırche und Kırchenverfas-
sung” in diesem Sınne völlig aus  65 cNeıbe stellt ausdrücklıich fest, die
entscheıiıdende rage Se I SCWECSCH, „„ob noch die lutherische Kırche, mıt
freier selbstständiger Verfassung im preußıschen Staat, wı1e seıt drei

.6Jahrhunderten, estehnen dürfe und meınt amıt, ass in ıhr ausschließ-
ıch TISIUS als ıhr Herr das agen habe, weder Öönıg och (Gemeiınde.
Be1 Kıunke dagegen egegnet an: dıe verräterische endun

66S „der
starke Selbständigkeitswille dieser im Sturm gewachsenen Kırche die
in einem niıcht-scheibelschen Sınne dıe Selbstbestimmung der Gemeinden
meınt. uch Schöne reflektiert in seiner Untersuchung ber uSsSCN-
ke den Begriff „selbständıg“ nıcht:; kritischer Aufnahme der ıcht-
welse Rocholls®® S1e er das Entscheidende in „der Entstehung eines
staatsunabhängigen Kirchenwesens“, hne 1eS$ TEIMNNC als Interpretation
der reklamıerten Selbständigkeıt verstehen und auszugeben””. Werner
län geht dann allerdings davon dauS, dass im Zuge der Auseinanderset-
ZUNSCH „schließlich ZUr ründung der ersten selbständıgen, gats-
freien evangelısch-Ilutherischen Kırche auf deutschem en  o gekommen
se1l obwohl 6S Scheibel selbst den Fortbestand der lutherischen Kır-

Kıunke (wıe Anm 20). 241-269
Scheıibel Actenmäßige Geschichte 215

65  ”n Kıunke (wıe Anm 20). 267 vgl auch 248.250
Rochaoll (wıe Anm AD 482
Schöne (wie Anm 24) OS
län Werner: Johann (Gjottfried Scheibel (1783—1843), in eretteie Kırche, 11-29,
dort An anderer Stelle bezieht län dıe Selbständigkeıt, die doch in den Bıtt-
schriften und im Promemoria sowohl im Bekenntnis und 1m Gottesdienst als auch in
der Verfassung begründet wird. ausschließlich auf die „Verfassung“, wobe!l uch die-
SCT Begriff selbst einem Bedeutungswandel unterzogen iırd „Wiederherstellung der
lutherischen Kırche mıit dem überlieferten Bekenntnıis. eigenem (Gjottesdienst und selb-
ständiger erfassung (Geschichte der K. in Kırche auf festem Glaubensgrund.
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che in iıhrer schon VON Anfang gegebenen Selbständigkeit
War

Die Problematı des eiıgentlichen Kampfes die elbständıgkeit der
lutherischen Kırche 1e€ unbewältigt.

ine Analyse der Argumentatıionsstrukturen sowohl auf seıten des
Wıderstandes als auch des Staates zeigt das Dılemma, in das die Auseın-
andersetzung mündete. em urc diıe Bekenntnisfrage eine Entwick-
lung frühzeıtig forcıert wurde, die ann für das Jahrhundert überhaupt
charakteristisch wurde. nämlı:ch eıne „langsame Ösung der Kırche VO
Staat“®® be1ı gleichzeıtig „„stufenweiser Ausbildung eines eigenständiıgen
kırchlichen Rechtskreises‘  .569 lef dieser Vorgang in diesem besonderen
Fall unter außerordentlich starken Konflikten ab Das INa daran gelegen
aben. dass el Seıten weıtgehend noch unvorbereiıtet davon betroffen
wurden und sıch noch stärker tradıtionellen Vorstellungen als CU«C

Perspektiven orlıentierten.

1l Die Argumentation miıt rechtlich gesicherter historischer
Kontinuitä
el Seıiten führten hıistorische Argumente für iıhre Jeweılige 1C 1Ins
Feld und reklamıiıerten damıt für hre eigene Konzeption historische Kon-
inuıtät Die Position der Gegenseıte bezeichneten SIe entsprechend Je-
weıls als Neuerung. Die petitionierenden Lutheraner sahen dıe Union als
Bıldung einer Kırche a der Önıg die weıterbestehende lutheri-
sche Kırche als eine aktuelle Sektenbildung.

Friedrich W ılhelm 11 berief sıch für seıin orhaben sowohl auf dıe
Autoriıtät der Augsburgischen Konfession VonNn 530 als auch auf dıe Über-
einstimmung mıt emühungen schon seiner Vorfahren‘®. Ihm lag auUus-
drücklich daran., „die ächte Glaubenstreue immer mehr befestigen und

beleben  </1 ;
Die petitionıerenden Lutheraner 1elten ıhm entgegen, ass alle echt-

stite] VonNn der Reformationszeit der lutherischen wIe der reformierten

Fast aller über dıe Selbständige E vangelısch-Lutherische Kırche, hg. v onrad Vecker,
roß esingen 1995 145)
Mehlhausen (wıe Anm 13) 193
181 verbindet das Vermächtnis seiıner Vorfahren mıt dem denken dıe Refor-
atoren (Roensch/Klän. 233 S30 bezeichnet die Augsburger Konfession „nächs
der heiligen Schrift als die Hauptgrundlage der evangelıschen Kirche“ (Roensch/Klän,
29)
kKkabınettsorder VO  —_ 830 Roensch/Klän.
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Kırche Jeweıls als eigenständıgen Kırchengesellschaften verlıehen worden
selen und ausdrücklich deren spezielle Integrität garantierten“. Tatsäch-
ıch bedeutete die Jetzt eingeführte Ordinationsverpflichtung auf dıe Be-
kenntnisse er Konfessionen eine weıtere Relatıvierung der nter-
chiede, dıe bısher dıe Jeweılı Eiıgenständigkeit der Konfessionen hatte
erforderlich erscheinen lassen

Den angestammten Rechten zufolge Wäar den Lutheranern 1genstän-
digkeit reilic Aur als „Religionspartel“ zuerkannt gewesen“ ; Im .„Heili-
ScHhH Römischen eic deutscher Natıon“ War urc diese Sprachregelung
gerade die Einheit der christlichen Kırche im rec  iıchen Sınne grund-
sätzlıch gewahrt worden. indem lediglich eine Parteibildung innerhalb der
christlichen „Religion“ anerkannt worden Wr Das Osnabrücker Frieden-
sinstrument gründete dıe Anerkennung der Kırchenspaltungen auf das
eCc der Reichsstände. diıe kırchlichen Gebräuche reformieren (1us
reformandı exercıtium rel1gi0N1S), und eıtete daraus einerseıts eine
Rechtsgleichheıit beıider bzw der dreı Reliıgionsparteien (aequalıtas exacta
mutuaque) ab, andererseıts den ausdrücklichen Ausschluss weıterer elı-
gjionen (sed praeter relıgiones nomınatas nu alıa in imper10
Romano recıplatur vel toleretur). Damluıt schien die verfassungsgemäße
Bındung dıe eıne Kırche wen1gstens rechtlich solange gewahrt, bıs
(Gjott in seiner na| eıne Wiedervereinigung der Relıgionsparteien
schenken würde‘?.

Allerdings en siıch ängst entscheidende Veränderungen ergeben. In
einem schon länger andauernden Prozess der territori1alen Aufsplitterung
des Reiches absolutistischem Vorzeichen VÄl eıner immer
stärkeren Ausbildung eines dezıdierten Staatskırchentums in territorialer

72 Roensch/Klän. E 66-7.  > /Zuletzt War diıes UrCc das Wöllnersche Religionsedikt
VO! ET geschehen, das sıch aber als nıcht wirklıch hatte durchsetzen 1as-
SCHH

73 Vgl Mannermaa. 1u0omo: Von Preußen nach Leuenberg. Hıntergrund und Entwick-
lung der theologischen Methode in der Leuenberger Konkordıie (AGTL.NF l C Ham-
burg 981 19-21 och schon im Allgemeıinen Landrecht arcn die Grenzen ZWI1-
schen der lutherischen und der reformierten Kırche aufgebrochen worden: 99-  rotestan-
tische Kirchengesellschaften des Augsburgischen Glaubensbekenntnisses sollen ihren
Mıtglıedern wechselseıtig dıe Theilnahme uch ıhren eigenthümlıchen Relıgions-
handlungen nıc VErSaßCNH, wenn dieselben keine Kırchenanstalt ihrer eignen Religi-

deren SsIeE sıch bedienen können. in der ähe haben  66 1, 11. 39)
Vgl dıe Bestimmungen des Westfälischen rıedens (Roensch/Klän, E)

75 Osnabrücker Friedensinstrument S 1.30 V II Vgl tumpf,
Chrıstoph Die Bedeutung der Reichsgrundgesetze für dıe konfessionellen Wiıeder-
vereinigungsversuche, in 7KG 111 (2000), 3472-355
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Begrenzung gekommen . In Preußen War den Religionsgesellschaften
808/09 Hre Eingliederung der Konsıistorialbefugnisse in die 1C
Mınıisterialverwaltung hre Selbständigkeit genommen . Das ecCcNTsSva-
kuum, das sıch mıiıt dem Ende des Reiches ergeben hatte, indem die elı-
gionsparteien amı zugleic ihren gemeinsamen Bezugsrahmen hrı-
stenheiıt als olcher gänzlıch verloren atten, War Im Zuge der Steinschen
Reformen genutzt worden, dıe Kırchengesellschaften in die Staats-
funktionen einzuordnen.

Bezeıchnenderweise ırd bereıts in der Kabinettsorder vVvon 817 eine
NCUC Termimologıe eingeführt, indem VON einer „Veremigung der beidenDIE SELBSTÄNDIGKEIT DER LUTHERISCHEN KIRCHE  Begrenzung gekommen”®. In Preußen war den Religionsgesellschaften  1808/09 durch Eingliederung der Konsistorialbefugnisse in die staatliche  Ministerialverwaltung ihre Selbständigkeit genommen”’. Das Rechtsva-  kuum, das sich mit dem Ende des Reiches ergeben hatte, indem die Reli-  gionsparteien damit zugleich ihren gemeinsamen Bezugsrahmen zur Chri-  stenheit als solcher gänzlich verloren hatten, war im Zuge der Steinschen  Reformen genutzt worden, um die Kirchengesellschaften in die Staats-  funktionen einzuordnen.  Bezeichnenderweise wird bereits in der Kabinettsorder von 1817 eine  neue Terminologie eingeführt, indem von einer „Vereinigung der beiden  ... getrennten protestantischen Kirchen“ gesprochen wird, nachdem diese  beiden Größen noch im Allgemeinen Landrecht als „Kirchengesellschaf-  ten‘“ und „Religionsparteien“ bezeichnet worden waren. Der Begriff „Kir-  che“ hatte dort allein auf Kirchgebäude Anwendung gefunden’®. Hinter  diesem Wandel im Sprachgebrauch verbirgt sich das Bemühen, eine frei  gewordene ekklesiologische Qualität zu usurpieren.  Nach der Weichenstellung durch den Reichsdeputationshauptschlusses  ($ 63) war in der Auswirkung des Wiener Kongresses das gesamte Staats-  kirchenrecht endgültig in die Kompetenz der Länder übergegangen””.  Historische Kontinuität für die Konzeption einer eigenständigen Kirche  ließ sich demnach weder für eine evangelische Gesamtkirche noch für  eine lutherische Kirche begründen“.  Im Grunde hinterfragten auch die dezidierten Lutheraner das frühere  reichsrechtliche Kirchenverständnis, auf dessen Rechtsgarantien sie sich  doch beriefen; denn sie vertraten ein Kirchenverständnis, das ganz von der  Exklusivität des lutherischen Bekenntnisses her bestimmt war®! und die  76  Huschke diskutiert in einem Brief vom 26.11.1835 an Steffens die Bedeutung der  veränderten Staatsauffassung für die Beurteilung der kirchlichen Frage (Nagel: Die  evangelisch-lutherische Kirche. 150-168, dort 156 f.).  7T  Zu der Entwicklung eines Staatsverständnisses in Preußen, das auch die Pflege der  Religion als ureigenste Staatsaufgabe einschloss, vgl. Foerster, Erich: Die Entstehung  der Preußischen Landeskirche I, Tübingen 1905 (künftig: Entstehung I), 124-169;  Mehlhausen (wie Anm. 13). 207 f.  78  79  Allgemeines Landrecht, IL 11. — Vgl. Klaus Wappler in: Geschichte der EKU I, 107 f.  Vgl. Mehlhausen (wie Anm. 13), 203-205.  80  Vgl. Beyer. Hans: Der Breslauer Jurist Ph. E. Huschke (1901—1886) und die Grund-  81  probleme einer lutherischen Kirchenverfassung, HJ 77 (1958), 270-297, 274 f.  Vgl. etwa Scheibels Kritik nicht nur an der in seinen Augen unökumenischen Union,  sondern auch an der traditionellen Konzeption: „Die heilige Schrift [sc. weiß nichts]  von verschiedenen Kirchen-Parteien, die christlich seyn sollen, und deren  Glaube doch verschieden sey, auch nicht von dem Unterschiede einer evangeli-  schen und katholischen Kirche, wo die evangelische, voll liebender Unions-Ideen, sich  247getrennten protestantischen Kırchen“‘ gesprochen wird, nachdem diese
beıden Größen noch im Allgemeınen Landrecht als „Kırchengesellschaf-
ten  .. und „Religionsparteien“ bezeichnet worden Warecen Der Begrıiff „Kir—
che  C hatte dort alleın auf Kirchgebäude Anwendung gefunden”. Hınter
diesem Wande!l Im Sprachgebrauch verbirgt sıch das Bemühen, eıne frei
gewordene ekklesiologische ualıta usurpieren.

ach der Weıiıchenstellung durch den Reichsdeputationshauptschlusses
$ 63) WEr in der Auswirkung des Wıener Kongresses das gesamte Staats-
kırchenrecht endgültig ın dıe KOompetenz der Länder übergegangen””.
Hıstorische Kontinuität für dıe Konzeption einer eigenständıgen Kırche
1eß sıch demnach weder für eiıne evangelısche Gesamtkiıirche och für
eine lutherische Kırche begründen””.

Im (irunde hinterfragten auch die dezidierten Lutheraner das frühere
reichsrechtliche Kirchenverständnis. auf dessen Rechtsgarantıen SIe sıch
doch beriefen; denn SIE vertraten eın Kırchenverständnis, das ZaNz Von der
Exklusıivıtät des lutherischen Bekenntnisses her estimm war und die

Huschke diskutiert in einem Brief VO Steitfens die Bedeutung der
veränderten Staatsauffassung für die Beurteijlung der kirchlichen Frage age Die
evangelisch-Ilutherische Kırche. 150-168. dort 156 f.).
/7/u der Entwicklung eines Staatsverständnisses in Preußen. das auch die ege der
Relıgion als ureigenste Staatsaufgabe einschloss. vgl Foerster, Erich Die Entstehung
der Preußischen L andeskırche Tübıngen 905 (künftig: Entstehung I9 124-169:;
Mehlhausen Wıe Anm 33 207

78 Allgemeines Landrecht. —  — Vgl aus Wappler in Geschichte der EKU K 107
Vgl Mehlhausen (wıe Anm 13) 2037205
Vgl Bever. ans Der Breslauer Jurist Huschke (1901—1886) und dıe rund-
probleme einer lutherischen Kırchenverfassung, HJ (1958), 270-297, 2’]4
Vgl eiwa Scheibels Krıtik nıcht 1Ur der In seinen ugen unökumenischen Union,
sondern uch der tradıtionellen Konzeption: „Die heıilıge Schrift ISC weıiß nichts]
von verschliedenen Kırchen-Parteien. die christlıch SCYN sollen, und deren

r  r ES SCYV, auch nıcht VOoN dem Unterschiede einer evangel!i-
schen und katholıschen Kırche. dıe evangelısche, voll lıebender Unions-Ideen, sich
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Anfrage die FEinheiıt der Kırche., dıe in der konfessionellen Aufspaltung
hıegt, unberücksıchtigt leß uch S1IE setzten dıe egriffe „Religionspar-
te und „Kırchengesellschaft“ mıt dem Begriff „Kırche“ gleich”. Wıe
kann aber VON der Selbständigkeıt eıner lutherischen Kirche gesprochen
werden., wenn doch Nur dıe eine Kırche bekannt und geglaubt werden
kann?

uch das orgehen, mıt dem dıe Breslauer ruppe ihr Ziel erreIi-
chen suchte, War rechtlich nıcht abgesichert””. FEıiınzelne Gruppen VON Be-
troffenen gar nıcht autorIisiert, Garantıen, dıe auf staatsrechtlichen
erträgen beruhten, für sıch einzufordern®. SO erga sıch enn auch eıne
Dıiskussion un den von der Selbständigkeıt der lutherischen Kırche
Überzeugten darüber. ob nıcht Wıderstandes die staatlıchen
aßnahmen als einzIg legıtıme Optıon Auswanderung anzustreben se1  85
nfolge des Reichsdeputationshauptschlusses fehlte zudem überhaupt Jede
Instanz, dıe Vvon einzelnen Fürsten eıne Rechtswahrung der en reichs-
rec  iıchen Gjarantıen hätte eiınfordern können. SO 16© NUur der Weg,
die moralısche Verantwortlichkeit des Könıgs appellieren — als eines
zD gerechten und chrıistliıch denkenden Monarchen, WwIE Ewr Majestät““®®.

Die schlesischen Bıttsteller konstrulerten reE111C für siıch doch auch
eınen Rechtstitel, indem sS1IE dıie indıvıduelle Gewissensfreiheit im Sınne
eines Sozietätsrechtes interpretierten“”. Die zugesagte reinel beziehe

doch durchaus nıcht mıt der katholischen Kırche, als könnte dieß nıcht auch ıne
Schwester SCYM. verbinden ıll (Scheıbel Das Abendmal SIC des Herrn Histo-
rische Einleitung, Bıbel-Lehre und Geschichte derselben. Breslau 1823. AAIIJ).
Vgl eiwa die Petition VON 834 (Roensch/Klän. 66)

X 5 eilens selbst gesteht hinsıchtlich der ersten Bıttschrift e1n. auch für die folgen-
den gılt .„Diese rste das Mınısterium eingereichte allerunterthänigste ıtte
freilıch die Constituirung eıner emeınnde auf ıne Weıse VOTQaUS, WIE SIE bısher N1IC!
stattgefunden dıe Iso nıcht mıt der gesetzlichen Gewohnheıit übereinstimmte,
aber auch nıc dem Geiste der Gesetze widersprechend genannt werden konnte (Was
ich rliebte. 149)
Z war nımmt Kıunke wıe Anm 20) dıe Möglıchkeıit eines Rechtsweges durch gericht-
lıche Instanzen (3081) und Schöne (wıe Anm 24) spricht O VO  — einem aQus-
drückliıchen Verzicht „auf den tormalen RechtswegVOLKER STOLLE  Anfrage an die Einheit der Kirche, die in der konfessionellen Aufspaltung  liegt, unberücksichtigt ließ. Auch sie setzten die Begriffe „Religionspar-  te  1  166  und „Kirchengesellschaft‘ mit dem Begriff „Kirche“ gleich82. Wie  kann aber von der Selbständigkeit einer lutherischen Kirche gesprochen  werden, wenn doch nur die eine Kirche bekannt und geglaubt werden  kann?  Auch das Vorgehen, mit dem die Breslauer Gruppe ihr Ziel zu errei-  chen suchte, war rechtlich nicht abgesichert*. Einzelne Gruppen von Be-  troffenen waren gar nicht autorisiert, Garantien, die auf staatsrechtlichen  Verträgen beruhten, für sich einzufordern“*, So ergab sich denn auch eine  Diskussion unter den von der Selbständigkeit der lutherischen Kirche  Überzeugten darüber, ob nicht statt Widerstandes gegen die staatlichen  Maßnahmen als einzig legitime Option Auswanderung anzustreben sei®,  Infolge des Reichsdeputationshauptschlusses fehlte zudem überhaupt jede  Instanz, die von einzelnen Fürsten eine Rechtswahrung der alten reichs-  rechtlichen Garantien hätte einfordern können. So blieb nur der Weg, an  die moralische Verantwortlichkeit des Königs zu appellieren — als eines  „SOo gerechten und christlich denkenden Monarchen, wie Ewr. Majestät““.  Die schlesischen Bittsteller konstruierten freilich für sich doch auch  einen Rechtstitel, indem sie die individuelle Gewissensfreiheit im Sinne  eines Sozietätsrechtes interpretierten””. Die zugesagte Freiheit beziehe  doch durchaus nicht mit der katholischen Kirche, als könnte dieß nicht auch eine  Schwester seyn, verbinden will“ (Scheibel, J.G.: Das Abendmal [sic] des Herrn. Histo-  82  rische Einleitung, Bibel-Lehre und Geschichte derselben, Breslau 1823, XXIII).  Vgl. etwa die Petition von 1834 (Roensch/Klän, 66).  83  Steffens selbst gesteht hinsichtlich der ersten Bittschrift ein, was auch für die folgen-  den gilt: „Diese erste an das Ministerium eingereichte allerunterthänigste Bitte setzte  freilich die Constituirung einer Gemeinde auf eine Weise voraus, wie sie bisher nicht  stattgefunden hatte, die also nicht mit der gesetzlichen Gewohnheit übereinstimmte,  aber auch nicht dem Geiste der Gesetze widersprechend genannt werden konnte“ (Was  84  ich erlebte. X, 149).  Zwar nimmt Kiunke (wie Anm. 20) die Möglichkeit eines Rechtsweges durch gericht-  liche Instanzen an (308f) und Schöne (wie Anm. 24) spricht sogar von einem aus-  drücklichen Verzicht „auf den formalen Rechtsweg ... vor ordentlichen Gerichten bis  hin zur obersten Instanz“ (76): solche Annahmen stellen aber historische Fiktionen dar.  Eine förmliche Klage wurde sogar tatsächlich beim Oberlandesgericht eingereicht, dort  85  aber abgewiesen (Kiunke [wie Anm. 20], 308).  So hatte schon Paul Gerhardt sich in einer ganz ähnlichen Situation verhalten. Zur  Auswanderungsfrage vgl. Stolle (wie Anm. 38), 112 (Lit).  86  Roensch/Klän. 47.  87  Vgl. die 2. Bittschrift: Roensch/Klän, 39, und die Eingabe von 1834: Roensch/Klän,  67 f. — Vgl. die Bestimmungen im Allgemeinen Landrecht (II, 11, $$ 2-4); hier wird  248VOT ordentliıchen Gerichten bıs
hın ZuUuT ODersten Instanz” (76) solche Annahmen stellen ber historische Fıktionen dar.
Eine förmlıche age wurde} tatsächlıch beim Oberlandesgericht eingereicht, dort

X 5
aber abgewlesen (Kıunke |wıe Anm 201 308)
; hatte schon Paul ernar: sıch in einer ganz nlıchen Sıtuation verhalten Zur
Auswanderungsfrage vgl Stolle WIE Anm 38). 112
Roensch/Klän.
Vgl die Bittschrift: Roensch/Klän 39, und die Eingabe Von 834 Roensc|  ärl,

Vgl die Bestimmungen im Allgemeıinen Landrecht (IL, l $ SS 2-4); 1er wırd
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sıch auf die lutherische emeınde als eıner sozlologıschen röße, „da die
loße Religionsmeinung Eınzelner, als etwas rein innerlıiches., Sar N1IC
ZUT Erscheinung kommt und 6S mıiıthın lächerlich wäre, VO  —_ eıner gesetzlı-
chen Anerkennung der aubDbens- und Gewissensftfreiheit in diesem Sinne
reden wollen  4488. So wurde denn AUuUs der allgemeıinen Gewıissensfreiheit
eın ec ZUu gemeınschaftlichem Handeln abgeleıtet, VO SUMDIUMNMUNS

epISCODUS den estan der lutherischen Kırche einzufordern. Tatsächlıic
erging dıe Generalkonzessıon, die gerade keıne Anerkennung im g_
wünschten Siınne rachte dann ZWAaTr An Anwendung der in Unserer Mon-
archie bestehenden Girundsätze über Gewiıissensfreiheit und freie Relig1-

89onsübung Der Rechtstite]! wurde el aber konsequent auf einzelne
Lutheraner bezogen, denen genehmı wurde, eıne besondere Gemeiıinde
erst bilden?

Neuzeitliches Bürgerbewusstsein verband sıch be]l den Lutheranern,
dıe sıch dem Weg in dıe Unıon verweligerten, mıt eıner charakterıstischen
konservatıven Gesinnung. Als Einzelne wollten SsiIEe Sar N1IC für sıich als
Indıyiıduen sprechen. Sıe rhoben iıhre Stimme vielmehr aufgrun ihrer
Verantwortung als Famıilıenväter, dıe sıch aQUus standıschem Bewusstseımn
heraus verpflichtet fühlten, .„„den ächten lautern Glauben VonN Geschlecht

Geschlec bewahren und ihren „Nachkommen das höchste heilig-
ste Gut unversehrt hinterlassen  “91.

ES gelang jJedoch nıcht. der ewegung auf diese Weise rechtliche
Dıgnität als sozl0ologısche ro eigener Prägung verleıihen. ährend
die sıch formıerenden Lutheraner dem Staat Rechtsbeugung vorwarfen,

aber ausdrücklich „Jedem Einwohner“ als Einzelnem das Recht der auDens- und
Gewissensfreiheit hinsıchtlich seiner „Privatmeinungen in Religionssachen“ TO-
chen
Koensch/Klän
Koensch/Klän. 104
Entsprechend dem Allgemeinen Landrecht. IL, SS 10-1
Koensch/klän Die petiıtionierenden Lutheraner en Z W: für sıch eprä-
sentfanten aufgestellt, diese reklamierten jedoch diesen ihren Status in den Bıttschriften
Sar nıcht benannten iıhn N1IC einmal. Den Rechtsgrund für dıe Wahl von Repräsen-
tanten hatte [1all im Allgemeıinen preußischen Landrecht gesehen: in außerordentli-
chen Fällen und Angelegenheıten müssen VO  —x der emeınne Bevollmächtigte oder Re-
präsentanten gewählt. und mıt der erforderlichen Instruction versehen werden‘“‘ (IL, EB

159) Vgl Scheibel: Actenmäßige Geschichte 230-233 Der möglıche rechtliche
Handlungsbereich dieser Institution erstreckte sıch aber dem Zusammenhang entspre-
en [(1UT auf äußere Verwaltungsangelegenheiten innerhalb eıner einzelnen Gemein-
de Scheıibel sıeht sıe jedoch als Ersatz für eın N1IC mehr bestehendes Konstistorium
(ebd 265-267) SsIE sınd im Landrecht jedoch unter dem Abschnitt über dıe „Kırchen-
collegia” aufgeführt.

249



VOLKER SIOLLE

sah dieser seinerseıts deren Verhalten als „separatıstische Unordnung‘“
an  e Und da sıch keine Hreıte Volksbewegung bıldete., dıe allenfalls den
Staat hätte Zu FEinlenken bewegen können, WAar der Ausgang UuSs-

weıchlıich.
Die kırchenrechtliche eıte des TOoODIems der Selbständigkeıt der e_

rischen Kırche hat sıch im auTte der weıteren geschichtlichen Entwick-
lung erledigt Unabhängigkeıt VO Staat ist eute eın selbstverständlicher
Aspekt der Einordnung der Kırchen in das gesellschaftlıche en ollte
iNnan das nlıegen der Selbständigkeıt lediglich im Sınne VOoNn Unabhän-
gigkeıt VO Staat definieren, böte dıe heutige gesellschaftspolıtische
Sıtuation kaum noch nennenswert Ansatzpunkte, mıt ihnen kırchli-
ches Selbstverständnıiıs artikulieren”. IDem Begriff „selbständıg“ in der
Kırchenbezeichnung SELK damıt heute auch eın unmıiıttelbar eın-
sichtiger ezug Man iragt sıch: Wem gegenüber bezeichnet sıch dıe
SELK als selbständig?”

” Kabinettsorder 1834 Roensch/Kklän
0’3 Vgl ber dıe grundsätzlıchere Ausweltung des Begriffs in der Thesenreihe VON Fried-

rich Wılhelm Hopf „Selbständigkeit der Kırche“ nach evangelısch-lutherischer Tre
(1951), In Lutherische Kırche treıbt Lutherische 1ss1on. zum 75jährıigen Jubilä-

der Bleckmarer Miıssıon. hg. V Friedrich Wılhelm Honpf, Bleckmar 1967,
Hopf verortet den Begriff zunächst historisch in der Überwindung des staatlıchen Kır-
chenregıiments, wendet ıhn dann jedoch Ins Allgemeıune: „Selbständigkeıit der Kırche
omm stets darın ZU Ausdruck. daß E vangelıumspredi und Sakramentsverwaltung
erfolgen in völlıger Unabhängigkeıt VOIN allen Bındungen, Rücksichten, Grenzziehun-
SCHh USW.. dıe dem Auftrag Jesu Christ!ı irgendwie wıderstreıiten“ (10; ebd:: 162) In
diesem Sinne wendet den Begriff dann konkret auf dıe Frage der Selbständigwer-
dung der ‘Jungen <irchen) Vgl dazu Stolle, Volker Das Missıonsverständnis be1l
der konfessionell-Ilutherischen Missionswirksamkeit im und Jahrhundert, in
Kirchenmissıion aC Iutherischem Verständnıis. Vorträge ZUum 100Jjährigen Jubiläum
der Lutherischen Kıiırchenmission (Bleckmarer Miıss10n), Ng. V Volker Stolle (Beıträge
/Ufr Missionswissenschaft und nterkulturellen Theologıie 5 ‘9 Münster 1993, 124-148,
dort 142-146 weiıterführende krıitische Überlegungen dazu 146-148% Vgl als weiıteren
Versuch der Aktualısierung neben Hopf auch Ors Brügmann: Das Selbstverständnis
der Selbständigen Fv - uth Kırche in der heutigen kirchlichen Sıtuation. LuthBI
(1973/74). Nr 109 1-14 dort 4A
Die offenkundıge Unklarheıt macht etiwa folgende Vermutung deutlich: Dıe SELK
.„definiert sıch als selbständig und ann dieses Ja ohl Nur im Blıck auf die Kırchen 1N-
nerhalb des IL utherischen Weltbunds beziehen. dem s1ie ‘selbständıg’ gegenübersteht“
(Voigt, Kar'l Heınz Freikırchen und ÖOkumenische ewegung. Die Bıldung der Vere1l-
nıgung Evangelischer Freikiırchen zwıschen Stockholm [1925] und Lausanne 11927]
in Freikiırchenforschung | 1999] 151-187 152) Gerade 1€6$s ist ber nıcht gemeınt!
Der Begriff dient NnIC einer Definition durch negatıve Abgrenzung, sondern vielmehr
DOSITIV durch Berufung auf das Ureigenste.
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Da der Begrıff der Selbständigkeıt jedoch ursprünglıch theologısc
gemeınt WATr, bleıibt das darın lıegende Problem unabhängıg VOoN diesem
gesellschaftlıchen ande|l weıterhın höchst aktuell Dieses Problem wırd
allerdings heute leicht verdec HFC den inzwischen gängıgen und NnıIC
mehr als problematısc empfundenen Sprachgebrauch, wIe SeIDSTver-
ständlıch VO Kırchen Im Plural sprechen, hne die rage geklärt
aben, inwiefern diese einzelnen Kırchen für sıch und gemeinsam miıteılin-
ander dıe eıne Kırche Christı repräsentieren””.

Die Argumentation vVvVo der kırchlichen Einheıt her

Damals wurde auf beıiıden Seıiten auch theologısc argumentiert, und z  alr

wıiıederum un ganz gleicher Zielsetzung. el Seıiten wollten den
.„kırchlichen ınn  &n befördern und „alle schädlıche und Ver-
wirrrung“ vermeıden der Köni g96 bzw „Gleichgültigkeıit“, „Lauıig-
keıt““, „Glaubensindifferentismus und Unkirchlichkeit  .06 überwinden
die Lutheraner””. Der zeıtgeschichtliche Hıntergrun wWar eın unüberseh-
barer Verftfall kırchliıchen Lebens?®.

Friedrich Wılhelm 111 trebte eıne Neubelebung der Kırche Er
hoffte., dies urc eıne K onzentratiıon auf die „Hauptsache im T1sten-
thum  . und damıt auf das „Wesentlıiıche und dıe große heıilıge Sache‘‘ erre1i-
chen und S1e amı in der Lebensmutte der Kırche verankern können”?.
Und dıese Miıtte sah CT im eis aDeıl 1eß er jedoch diesen für seine
IC entscheidenden Begriff Geilst in eıner aulitfallenden Schwebe, insSO-
fern CI eiıne Irennung zwıschen Geiıist und Buchstabe vollzog””®. Die Be-
deutung des Augsburger Bekenntnisses schränkte ecT auf dessen „Geıist“

5 Als symptomatısch vgl 1wa dıe Verunsıicherungen. dıe der ökumenische Dialog durch
die Erklärung der päpstliıchen Kongregation für dıe Glaubenslehre der römisch-
katholıiıschen Kırche .„„.Dominus lesus“” (2000) erfahren hat
Roensch/Klän 2520 .„Wenn offen vorliegt, daß in Nassau, Baden, der Pfalz, Rhein-
hessen und |Dessau Rationalısmus und Indiıfferentismus das entscheidende Wort be1
Einführung der (nıon sprachen. darf gesagtl werden, Friedrich ılhelm 88| im
Geiliste seiner Ortfahren mıiıt evangelıschem, Ja mıiıt kiırchliıchem Sinne die Union oll-
te” Kahnıs. arl Friedrich August: Der innere Gang des deutschen Protestantismus IL,
Leipzig *1874 93)
Roensch/Klän 4361
Vgl twa das Hofreskript über den Vertfall der Religiosıtät VO ruar 1802,
abgedruckt beı Foerster: Entstehung 287-301
Kabinettsorder 817 Roensch/Klän.

100 Luther hatte sıch mıiıt Leidenschaft ıne solche Unterscheidung gewendet.
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eın  101 Die F orm_uli_erup(g eines Uni:onsbekenntnisses lag NıC im
Horıiızont dieser Union !® Darauf wiesen dıe petition1ıerenden Lutheraner
hlnlo} Dıe erufung auf den „Geist des Protestantismu:  66 verband einen
„Wwahrhaft relıgiöse[n|“ Anspruch mıt einer inhaltlıchen Unklarheit ‘®“ Der
önıg nahm den Begriff 1 834 wieder auf und sprach DUN VON eiınem
‚Geıist der äßıigung und Miılde*“ und VON eıner „dem Geiste der Bekennt-

cc105'nıßschriften entsprechendeln] Ordnung
Dem Breslauer Kreıs entschıedener Lutheraner gng grundsätzlıc
nıchts anderes. uch SIE beriefen sıch auf „dıe innersten emente des

eigenthümlıchen Lebens  < 106 und die „Einheıit des Geistes und der Wahr-
heit“'07. Ausdrücklich erklärten s1ie hre Bereıitscha: ZUTr Union, „WECNnN S1IE
UTr eıne wiırklıche Union Ist, eıne solche, dıe VOon der Einheıiıt des
Glaubensbekenntnisses ausgeht  66108. Nur verstanden diese rısten Kırche
als den Leıb Christı, und ZWalr „Leıb Christı, nıcht figürlich, symbolısch,
sondern rein wesentlıch, buchstäblich, wWwIEe die heıl Schrift uns lehrt‘‘!9?
Die Kırche sahen s1e demzufolge als eıne konkrete Gestalt mıt eigener
Personalıtät d} dıe SsIie urc das en! in eiıner persönlıchen 1nı-
Sung mıt Christus ll()  gewinnt Der in Abendmahl ausgeteilte Leıb des

101

102
Roensch/kKlän.
846 unternahm arl mmanue Nıtzsch den vergeblichen Versuch, eın Bekenntnis
(symbolum bıblıcum) für das Ordinationsformular vorzuschlagen; vgl Theurich, Hen-

103
nıng: Nıtzsch. ın IR (1994). 576-581, dort 579
Roensch/Klän 43.62

104 Kabınettsorder 817 Roensc
105

106
Roensch/Klän. 58 59

Bıttschrift" Roensch/Klän.
107 Roensch/kKlän
108 Roensch/Klän vgl Vgl dazu auch die Ausführungen VOonNn Steitfens über ıne

wahre Union. in der dıe „Eigenthümlichkeit“ jedes Partners „1m selbständigen Sinne“
in Analogie ZUfr personalen Mıteinander in der Ehe DEW bleıbt (Was ich erlebte, X,
129-131).

109

110
Roensch/klän 8
Vgl als Hıntergrund die Außerung Scheibels „Nur der ensch, der seinen freien
eigenthümlichen Wıllen hat und ben kann, hat auch seın Gefühl, seıne dee So
der ensch der Staat das e1ic| Christı. Die Verfassung zeigt den ıllen. das
Sacrament. das Gefühl dıe Predigt, dıe dee der emeıne. Man wollte uns Christum,
den Propheten,. den hohen Priester. NIC aber den Messi1as., den König, Jesu Idee
und Gefühl scheıinbar. nıcht seınen Wiıllen lassen. und ist ohne Jesu W ıllen seine
dee. 5SCy M Herz das unsre”?“”209+ (Actenmäßige Geschichte L, 215) Die anthropologische
Grundanschauung tür das christologisch bestimmte Kırchenverständnis ist eutlic
ausgesprochen. uch Huschke erortetl die kırchliche Frage seiner eıt auf diese Wei-

Der eigentliche erVvV uUunsers Glaubenskampfes besteht darın, Wır Urc den
Geist (Gjottes Zu dem Bewußtsein gelangt, ıne Gemeinde des Herrn se1n, die (als

A



DIE SELBSTANDIGKEIT DER LUTHERISCHEN KIRCHE

Herrn ılde dıe (Gjemeiımnde. ET selbst Ist da, der sıch uns ergiebt, WIr
ıhn nıcht 1Ur hören, seın nıcht blos gedenken, sondern daß WIr ihn genie-

Aclll_Ben und durch diese Nahrung gestärkt gedeıhen für eın höheres Leben
Aus diesem Ansatz wurden ZweIl Folgerungen SCZORCH, erstens, ass

dıe lutherische Kırche „die eigenthümlichste Frucht des eılıgen Gei1istes*
SCI > zweıtens, dass der Kırche eın selbständıges ecCc gegenüber dem

113Staat zukomme. eıne nverTugbare innerliche E1ıgenständigkeıt Diıese
Selbständıgkeıt bedeutete keineswegs eıne Unabhängigkeıt VonN staatlıcher

114Fürsorge. [)Das 1US CIFCAa wurde dem Önig konsequent zuerkannt
Selbständigkeıit wurde auch keineswegs als ec eigener Selbstbe-
stımmung ıin partıkularkırchlicher Organısationsform verstanden, sondern
als eigenes Gebundenseıin eıne unverfügbare Bestimmtheit der Kırche
urc Chriıstus. dıe in gleicher Weiıse eben selbst VO Önıg achten
SCI 115

Kıirche) [1UI Ihn als ren Önıg und Herrn. als das aup erkenntDIE SELBSTÄNDIGKEIT DER LUTHERISCHEN KIRCHE  Herrn bilde die Gemeinde. „Er selbst ist da, der sich uns ergiebt, daß wir  ihn nicht nur hören, sein nicht blos gedenken, sondern daß wir ihn genie-  ;glll_  ßen und durch diese Nahrung gestärkt gedeihen für ein höheres Leben  Aus diesem Ansatz wurden zwei Folgerungen gezogen, erstens, dass  die lutherische Kirche „die eigenthümlichste Frucht des heiligen Geistes“  ‚11  se1l  , zweitens, dass der Kirche ein selbständiges Recht gegenüber dem  Hs  Staat zukomme, eine unverfügbare innerliche Eigenständigkeit  . Diese  Selbständigkeit bedeutete keineswegs eine Unabhängigkeit von staatlicher  114  Fürsorge. Das ius circa sacra wurde dem König konsequent zuerkannt  .  Selbständigkeit wurde auch keineswegs als Recht zu eigener Selbstbe-  stimmung in partikularkirchlicher Organisationsform verstanden, sondern  als eigenes Gebundensein an eine unverfügbare Bestimmtheit der Kirche  durch Christus, die in gleicher Weise eben selbst vom König zu achten  se1  .  llS_  Kirche) nur Ihn als Ihren König und Herrn, als das Haupt erkennt ... (Epheser 4, 15-  16)“. Und diese Christusherrschaft gestaltet sich für ihn im Abendmahl: „Jetzt ... tritt  die physikalische der reformirten Kirche entgegengesetzte Seite (sc. des Abendmahls)  hervor, daß wir wirklich den Leib und das Blut des Herrn empfangen, daß wir dadurch  Glieder Seines Leibes. von seinem Fleisch und von seinem Gebeine werde (Epheser 5,  30) und ihn zu unserem wirklichen Haupte und Könige haben“ (Brief vom 26.11.1835  an Steffens: abgedruckt bei Nagel: Die evangelisch-lutherische Kirche, 151.159). Vgl.  weiter die etwas späteren Ausführungen von Steffens: „So ist der Heiland im heiligen  Abendmahle das Urbild des ganzen göttlichen Daseins, die Person aller Persönlich-  keiten, die Freiheit selber, als höchste, göttliche, schaffende und absolut organisirende  Function, Lebensprincip und ewige Nahrung zugleich. Er gestaltet sich in uns, wir sind  in ihm. wie er in uns, wie ja vorbildlich die Schönheit, als Gestalt, ganz in uns ist, und  dennoch ganz von uns gesondert. ... Es ist die Immanenz des Alls, als das Wesen der  Persönlichkeit. ihrer Wahrheit, in ihr gesetzt. Die Reinheit der geschichtlichen Gestal-  tung der Kirche, mit dieser die Heiligung aller Verhältnisse des Lebens, die Klarheit,  mit welcher die Bedeutung der Persönlichkeit, in ihrer göttlichen Freiheit unter der  Zucht der organisch gewordenen Naturordnung, als gehorchende Hingebung aufgefaßt  wird, geht von diesem Mittelpunkte aus“ (Steffens, Henrich: Christliche Religionsphi-  losophie II [Ethik]. Breslau 1839, 414 f).  11  Roensch/Klän. 53.  112  113  Roensch/Klän, 75.  Roensch/Klän. 67 f.  114  Promemoria 1841: Roensch/Klän, 102 f.  115  Der Begriff der Selbständigkeit deckt denselben Tatbestand ab, den Scheibel auch mit  Theokratie bezeichnet (vgl. oben Anm. 7). Scheibel lehnt deshalb einen Caesaropa-  pismus ab. Vgl. Roensch. Manfred: J.G. Scheibels Anschauung von der Kirche und ih-  rer Verfassung, in: Gerettete Kirche, 46-54. Vgl. auch die Äußerung Huschkes: „Die  Union hatte zuerst die weltliche Einheit, die ihren nächsten Centralpunkt in dem Staat  und dessen Oberhaupt hat, an die Stelle der überirdischen in Christo gesetzt“ (Theolo-  2853(Epheser 4! 15-
16) Und diese Christusherrschaft gestaltet sich für ıhn 1imen „JetztDIE SELBSTÄNDIGKEIT DER LUTHERISCHEN KIRCHE  Herrn bilde die Gemeinde. „Er selbst ist da, der sich uns ergiebt, daß wir  ihn nicht nur hören, sein nicht blos gedenken, sondern daß wir ihn genie-  ;glll_  ßen und durch diese Nahrung gestärkt gedeihen für ein höheres Leben  Aus diesem Ansatz wurden zwei Folgerungen gezogen, erstens, dass  die lutherische Kirche „die eigenthümlichste Frucht des heiligen Geistes“  ‚11  se1l  , zweitens, dass der Kirche ein selbständiges Recht gegenüber dem  Hs  Staat zukomme, eine unverfügbare innerliche Eigenständigkeit  . Diese  Selbständigkeit bedeutete keineswegs eine Unabhängigkeit von staatlicher  114  Fürsorge. Das ius circa sacra wurde dem König konsequent zuerkannt  .  Selbständigkeit wurde auch keineswegs als Recht zu eigener Selbstbe-  stimmung in partikularkirchlicher Organisationsform verstanden, sondern  als eigenes Gebundensein an eine unverfügbare Bestimmtheit der Kirche  durch Christus, die in gleicher Weise eben selbst vom König zu achten  se1  .  llS_  Kirche) nur Ihn als Ihren König und Herrn, als das Haupt erkennt ... (Epheser 4, 15-  16)“. Und diese Christusherrschaft gestaltet sich für ihn im Abendmahl: „Jetzt ... tritt  die physikalische der reformirten Kirche entgegengesetzte Seite (sc. des Abendmahls)  hervor, daß wir wirklich den Leib und das Blut des Herrn empfangen, daß wir dadurch  Glieder Seines Leibes. von seinem Fleisch und von seinem Gebeine werde (Epheser 5,  30) und ihn zu unserem wirklichen Haupte und Könige haben“ (Brief vom 26.11.1835  an Steffens: abgedruckt bei Nagel: Die evangelisch-lutherische Kirche, 151.159). Vgl.  weiter die etwas späteren Ausführungen von Steffens: „So ist der Heiland im heiligen  Abendmahle das Urbild des ganzen göttlichen Daseins, die Person aller Persönlich-  keiten, die Freiheit selber, als höchste, göttliche, schaffende und absolut organisirende  Function, Lebensprincip und ewige Nahrung zugleich. Er gestaltet sich in uns, wir sind  in ihm. wie er in uns, wie ja vorbildlich die Schönheit, als Gestalt, ganz in uns ist, und  dennoch ganz von uns gesondert. ... Es ist die Immanenz des Alls, als das Wesen der  Persönlichkeit. ihrer Wahrheit, in ihr gesetzt. Die Reinheit der geschichtlichen Gestal-  tung der Kirche, mit dieser die Heiligung aller Verhältnisse des Lebens, die Klarheit,  mit welcher die Bedeutung der Persönlichkeit, in ihrer göttlichen Freiheit unter der  Zucht der organisch gewordenen Naturordnung, als gehorchende Hingebung aufgefaßt  wird, geht von diesem Mittelpunkte aus“ (Steffens, Henrich: Christliche Religionsphi-  losophie II [Ethik]. Breslau 1839, 414 f).  11  Roensch/Klän. 53.  112  113  Roensch/Klän, 75.  Roensch/Klän. 67 f.  114  Promemoria 1841: Roensch/Klän, 102 f.  115  Der Begriff der Selbständigkeit deckt denselben Tatbestand ab, den Scheibel auch mit  Theokratie bezeichnet (vgl. oben Anm. 7). Scheibel lehnt deshalb einen Caesaropa-  pismus ab. Vgl. Roensch. Manfred: J.G. Scheibels Anschauung von der Kirche und ih-  rer Verfassung, in: Gerettete Kirche, 46-54. Vgl. auch die Äußerung Huschkes: „Die  Union hatte zuerst die weltliche Einheit, die ihren nächsten Centralpunkt in dem Staat  und dessen Oberhaupt hat, an die Stelle der überirdischen in Christo gesetzt“ (Theolo-  2853die physıkalische der reformirten Kırche entgegengesetzte Seite (sc. des Abendmahls)
hervor. daß Wır wiırklıch den Leıb und das lut des Herrn empfangen, WIr adurch
Glieder Seines Leıbes. von seinem Fleisch und Von seinem Gebeine werde (Epheser 59
30) und ıhn uUuNnsSeTEIM wirklıchen Haupte und Könige haben“ (Brief VO 26.1

Steffens abgedruckt be1 age Die evangelısch-lutherische Kırche, 151.159). Vgl
weiter dıe etiwas späteren Ausführungen VON Steffens: „50 ist der Heıland Im heilıgen
Abendmahle das Urbild des göttlıchen Daseıns, die Person er Persönlich-
keiten. dıe reiner selber. als höchste, göttliche, schaffende und absolut organisirende
Function. Lebensprincıiıp und ewıige Nahrung zugleich. Er gestaltet sıch in uns, Wır sınd
in ıhm. wıe in uns. wıe Ja vorbildlıch die Schönheiıit, als Gestalt, ganz in uns ist, und
dennoch Sanz VO  v UunNns gesondert.DIE SELBSTÄNDIGKEIT DER LUTHERISCHEN KIRCHE  Herrn bilde die Gemeinde. „Er selbst ist da, der sich uns ergiebt, daß wir  ihn nicht nur hören, sein nicht blos gedenken, sondern daß wir ihn genie-  ;glll_  ßen und durch diese Nahrung gestärkt gedeihen für ein höheres Leben  Aus diesem Ansatz wurden zwei Folgerungen gezogen, erstens, dass  die lutherische Kirche „die eigenthümlichste Frucht des heiligen Geistes“  ‚11  se1l  , zweitens, dass der Kirche ein selbständiges Recht gegenüber dem  Hs  Staat zukomme, eine unverfügbare innerliche Eigenständigkeit  . Diese  Selbständigkeit bedeutete keineswegs eine Unabhängigkeit von staatlicher  114  Fürsorge. Das ius circa sacra wurde dem König konsequent zuerkannt  .  Selbständigkeit wurde auch keineswegs als Recht zu eigener Selbstbe-  stimmung in partikularkirchlicher Organisationsform verstanden, sondern  als eigenes Gebundensein an eine unverfügbare Bestimmtheit der Kirche  durch Christus, die in gleicher Weise eben selbst vom König zu achten  se1  .  llS_  Kirche) nur Ihn als Ihren König und Herrn, als das Haupt erkennt ... (Epheser 4, 15-  16)“. Und diese Christusherrschaft gestaltet sich für ihn im Abendmahl: „Jetzt ... tritt  die physikalische der reformirten Kirche entgegengesetzte Seite (sc. des Abendmahls)  hervor, daß wir wirklich den Leib und das Blut des Herrn empfangen, daß wir dadurch  Glieder Seines Leibes. von seinem Fleisch und von seinem Gebeine werde (Epheser 5,  30) und ihn zu unserem wirklichen Haupte und Könige haben“ (Brief vom 26.11.1835  an Steffens: abgedruckt bei Nagel: Die evangelisch-lutherische Kirche, 151.159). Vgl.  weiter die etwas späteren Ausführungen von Steffens: „So ist der Heiland im heiligen  Abendmahle das Urbild des ganzen göttlichen Daseins, die Person aller Persönlich-  keiten, die Freiheit selber, als höchste, göttliche, schaffende und absolut organisirende  Function, Lebensprincip und ewige Nahrung zugleich. Er gestaltet sich in uns, wir sind  in ihm. wie er in uns, wie ja vorbildlich die Schönheit, als Gestalt, ganz in uns ist, und  dennoch ganz von uns gesondert. ... Es ist die Immanenz des Alls, als das Wesen der  Persönlichkeit. ihrer Wahrheit, in ihr gesetzt. Die Reinheit der geschichtlichen Gestal-  tung der Kirche, mit dieser die Heiligung aller Verhältnisse des Lebens, die Klarheit,  mit welcher die Bedeutung der Persönlichkeit, in ihrer göttlichen Freiheit unter der  Zucht der organisch gewordenen Naturordnung, als gehorchende Hingebung aufgefaßt  wird, geht von diesem Mittelpunkte aus“ (Steffens, Henrich: Christliche Religionsphi-  losophie II [Ethik]. Breslau 1839, 414 f).  11  Roensch/Klän. 53.  112  113  Roensch/Klän, 75.  Roensch/Klän. 67 f.  114  Promemoria 1841: Roensch/Klän, 102 f.  115  Der Begriff der Selbständigkeit deckt denselben Tatbestand ab, den Scheibel auch mit  Theokratie bezeichnet (vgl. oben Anm. 7). Scheibel lehnt deshalb einen Caesaropa-  pismus ab. Vgl. Roensch. Manfred: J.G. Scheibels Anschauung von der Kirche und ih-  rer Verfassung, in: Gerettete Kirche, 46-54. Vgl. auch die Äußerung Huschkes: „Die  Union hatte zuerst die weltliche Einheit, die ihren nächsten Centralpunkt in dem Staat  und dessen Oberhaupt hat, an die Stelle der überirdischen in Christo gesetzt“ (Theolo-  2853ESs ist die mMmaAanenzZ des Alls, als das Wesen der
Persönlichkeit. ihrer Wahrheıt in ıhr gESEIZL. DIie Reinheıit der geschichtlichen estal-
tung der Kırche. mıt dieser die Heılıgung er Verhältnisse des nS, die Klarheiıt,
mıt welcher dıe Bedeutung der Persönlıichkeiıit. in ihrer göttlıchen Freiheit unter der
Zucht der organısch gewordenen Naturordnung, als gehorchende Hıngebung aufge
wırd. geht VO  —x dıesem Miıttelpunkte aus (Steffens. Henrich Christliche Relıgionsphi-
losophıe Ethıik]. Breslau 839 414

111 Koensch/Klän
112

113
Koensch/klän
Koensch/Klän

114 Promemorıa 841 Roensch/Klän. 102
ı115 Der Begriff der Selbständigkeit ecC| denselben atbestan: ab, den Scheibel auch mıt

Theokratiıe bezeıichnet (vgl. oben Anm. 7). Scheibel lehnt deshalb eiınen Caesaropa-
DISMUS ab Vgl Roensch Manfred: Scheibels Anschauung VOonNn der Kıirche und iıh-
IOr Verfassung. ın erettete Kırche. 46-54 Vgl auch dıe Außerung Huschkes: „Die
Union zuerst die weltliıche Einheit. dıe ihren nachsten Centralpunkt in dem
und dessen UOberhaupt hat. dıe Stelle der überirdiıschen In Christo gesetzt” (Theolo-

253



VOLKER STOLLE

116Die Begriffe selbständig (substantıalıs) und eigentümlıch (proprius) 5

mıt denen die lutherische Kırche gekennzeichnet wird, nehmen die Ter-
minologıe auf, mıt der In { die göttlıchen Personen innerhalb der IrI-
nıtät eimte werden: Persona esi quod proprie subsistit . E1ıgentüm-
iıchkeı (proprie) und Selbständıigkeıt (subsıstere) bezeichnen dıe uther1-
sche Kırche mıthın als eıne personale Identität innerhalb der Una ancta,
analog der Verbundenheit der göttlıchen Personen miıteinander. Diesem
Ansatz korrespondıert das Bekenntnis ZUur Realpräsenz Christiı im end-
ahl nach lutherischem Verständnıis und dıe ng der Abendmahls-
gemeınschaft als genummem USGruC kırchlicher Gemennschaft er Iu-
therischen Kırche wurde somıt eiıne Einzigartigkeit als Gestaltwerdung
von Kırche zugesprochen, dıe S1e als reinste Ausprägung der Kırche als
Leıb Christı erscheinen ließ !S Unter dem Begriff Selbständigkeıt wurde
die elematare Autonomie der Kırche als Leıb Christi für dıe lutherische
Kırche als solche reklamıert.

Be1l diesem ekklesiologischen Zugriff bleıibt allerdings das Verhältnıis
zwıschen theologischer und geschichtlicher Wiırklıiıchkeit ungeklärt‘ ””. Die
Ansätze Scheibels einer theologıschen Phänomenologie der Konfessio-
nen wurden ebenso wenIig aufgenommen und weıtergeführt WIe dıie kır-
chengeschichtlichen Vıisıonen Steffens? 9 Die Öökumenische Perspektive

gisches otum eines Juristen in Sachen der Preuß. Hof- und Dom-Agende, hg.v.
Scheitbel. Nürnberg 832 36).

116

117
Zur Bedeutung beider Begriffe vgl DWb 3.97 102: l \  -

| I®
SLEK ]
Zur Verankerung der Ekklesiologie in der Trmiitätslehre und der Christologıie, vermit-
telt insbesondere durch das Abendmahl vgl Scheibel: „Von der Versöhnung des
ottmenschen steigt die Dogmatık metaphysisch ZUT reyemigkeıt hınauf: ethiısch

der re VON Gnadenwirkung, Kırche. Sacramenten. im (Cultus hınab“ (Scheibel,
Untersuchungen ber Bıbel und Kırchengeschichte, Erster Theıl, Breslau 1816,

50) der: .„Denn in Ihm (SC Jesu Christo. der da Gottmensch Ist), als un!ıversaler
Einheiıt. sınd dıe göttlıchen Eıgenschaften der Menschheıit mitgetheıilt,
und freıilıch waäre das. wıe Ja ber uch seiıne Nn ırksamkeit, nıcht möglıch,

Er nıcht selbst (jott wäre. der Sohn der unanfänglıchen und unendlıchen Liebe,
der mıiıt dem ater und dem Gelste Fıns 1st VON Ewigkeıt Ewigkeit! Wıe könnte
denn anders uch le sıch zıiıehen. ' en in seinem Sacramente kommen? Nun

119
aber ist in Ihm dıe emeıne (jottes wahrhaft das [ TAnpoaua TOUD E0D“” (Archiv, 47)
Vgl Stolle. Volker und Wırkliıchkeit Die Evangelısch-Lutherische (altlutherı1-
SC} Kırche. als Manuskript gedruckt, Berlıin 969

120 Vgl Stolle. Volker Johann Gottfried Scheı1ibel Zur 200 Wıederkehr seines eburtsta-
SCS 16  D 983 Lulilhk (1983). 81- dort 01-93 Henrich Steffens gliedert dıe
Entwicklung des Christentums In dıe dreı Epochen, diıe als die Petrinische, dıe Pau-
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stand in pannung ZU!T geschıichtlichen Faktızıtät Ausgerechnet urc das
Bekenntnis AT wahren Una Sancta sah INan sıch auf den Weg einer fre1i-
kırchlichen Mınorıtät gedrängt.

Ebenso fragwürdıg stellt sıch übriıgens dıe staatskırchliche Konzeption
des KÖönıgs dar, dıe ebenfalls diıe ökumenische Perspektive außer cht
ließ‘  Z uch eıne evangelısche Gesamtkiıirche im Sınne der Unıion konnte
für sıch keıne Selbständıgkeıt beanspruchen, wenn S1E nıcht zugleıic ihren

innerhalb der Una Sancta bestimmte.
Die eigentümlıche Selbständigkeıt der lutherischen Kırche egründet

S wıe SsIe verstanden wurde, keineswegs eıne kırchliche Sonderexistenz,
122sondern charakterisıert vielmenr dıie christliche Kırche als solche

on dıe Augsburger Konfession als Grundbekenntnis der lutherischen
Kırche verstand sıch als nıchts anderes als das Bekenntnis der einen
chrıistlichen Kırche überhaupt (CA v11)|2'* Die Kırche als stellt den
Leıb MrIıstı dar Kor RÖöm 12) Christus annn nıcht in mehrere hrı-

inısche und die Johanneische charakterisiert rıstlıche Religionsphilosophie | Te-
leologie]. Rreslau 839 49() f.)

121 Die Unionsdokumente beanspruchen den Geist ihres göttliıchen Stifters unmittelbar für
die evangelische Kırche. ohne kKlären, wıe sich andere Kırchen WwWıe eIW.: die rOom.-
kath die rthodoxen oder anglıkanıschen Kıirchen) ihr verhalten. Fın ökumenisches
Konzept der Blick bleıbt auf den eıgenen Bereich eingeschränkt. Charakteristi-
scher Weise hatte Friedrich Wılhelm {11 in seiner Kabinettsorder VO: Januar 1798,
mıt der das Wöllnersche Religionsedikt seines aters aufhob, noch Vvon „dem Geilste
des Stifters UuNSsSTer Religion” gesprochen, also Jesus nıcht unmıittelbar als Stifter der

12
preußischen Landeskirche bezeichnet. sondern des Christentums als
Vgl dıe verwandte Vorstellung, dıe Iutherische Kırche intentional als fast perfekte
V orausgestalt der Una sancta vA vestehen. be!l C'laus Harms „Die lutherische Kırche
hat in Ihrem Hau Vollständigkeıt und Vollkommenheıt: UT die oberste Leitung
und Entscheidung auch in eigentlıch geistlıchen Sachen bey Einer Person, dıe
nıchtgeistlichen Standes 1st. DeYy dem |Landesherrn ste.  s das ist eın in Eıl und Unord-
NUNg gemachter Fehler., dem INnan auf ordentliıchem Wege wieder gul machen
Daraus leıtet Harms dıe Folgerung und Vısıon ab ‚In diese (SC. dıe evangelısch-
lutherische Kirche) hinein bılden sıch. selbst ohne der Menschen absıchtliches Zuthun,
dıe beyden andern (SC dıie 'evangelısch-katholische’ und dıe ‘evangelisch-reformirte
Kırche ). Aber der (jottlosen Weg vergehet, sagt Davıd, Ps l9 6“ (Das sınd die the-
SCS oder Streitsätze Dr. Luthers. heuren Andenkens. Zum besonderen Abdruck gesorgt
und mıt andern Sätzen als mıt einer UVebersetzung AdUS Ao 517 In 1817 begleıtet
VO  —_ C'laus Harms. Archidiakonus der St. Nıcolaikirche in Kiel, 1e] 1817, Sätze
und 95) Vgl uch später die bedeutsame Rechtsverwahrung VOon Vertretern einer kon-
fessionell lutherischen Posıtion AQUs$s dıe unıonistische Bekenntniserklärung des
deutschen evangelıschen Kırchentags VoO 21 September 853 Das Bekenntniß der
lutherischen Kırche das Bekenntniß des erliıner Kırchentags gewahrt von etlı-
hen Lehrern der Theologıe und des Kırchenrechts, Erlangen 1853

123 SLK 61: vgl die Vorrede. eb  O, 44-49
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STUSSE aufgeteılt werden KoOor 1,13) Wiıe verhält sıch ann aber die lu-
therısche Kırche ZUrTr eınen Kırche?

Wıe dıese e1ine Kırche hre Eindeutigkeit im Bekenntnis und OTttes-
dienst gewiınnt, diese rage 1e damals offensiıichtlich unbeantwortet
Die preußischen Lutheraner. dıe der lutherische Kırche in ihrer Selb-
ständigkeıt festhalten wollten, konnten eın Öökumenisches Profil entwık-
keln Die Union in Preußen hat ebenso wenig arneı in dieser 1NS1IC
geschaffen. Sıe verzichtete auf artıkulierte Worthaftigkeit des Geilstes und

der normatıven raft des Faktıschen ın territorjalstaatlicher Or-
ganısatıon. Darın erweist sıch ohl aum unbedın der heilıge e1Is
amı aber bleıbt dıe Klärung der Öökumeniıischen rage en und eine
noch Ösende theologische Aufgabe

Geistesgeschichtliche Würdigung
Um einer abschließenden Würdigung kommen, ist eıne weiıtere
Übereinstimmung zwıschen en Partnern in dieser useinandersetzung

eachten Übereinstimmend ırd eıne biblische Verankerung beson-
ers im Johannesevangelıum gesucht Schließt die Kabinettsorder Von
S17 mıt dem unsch, der das Johanneische Jesuswort Joh 10,16 auf-
nımmt: „Möchte der verheißene Zeıtpunkt nıc mehr ferne se1n, unter
Eınem gemeımnschaftliıchen Hırten es in Einem Glauben, in Eıiner 1e
und in FEıner offnung sıch FEıner Heerde bılden wird!‘  4124’ findet
sıch in den Bıttschriften VOoON 830 als einzIges explızıtes Schriftzıtat mıt
Stellenangabe Joh 6.48-58 “ und daneben mıt der Wendung „n der
Einheit des Geilstes und der anrner anbeten‘“‘ eıne Anspielung auf Joh
424

Für das Verständnıs Von kırchlicher FEinheit wırd also Orientierung
besonders im Johannesevangelıum gesucht DDort werden die, dıe Im
Gilauben muıt Jesus verbunden sınd, Ja auch ezıdie als Einung (EV
Jächad; Joh 10,30; ——  —— .52 L: —  — 21-23; vgl Ditn 6,4) verstanden, dıe in die

124 Roensch/Klän. Die Anspielung auf dıe Worte des Johanneischen Jesus ist VeETI-
bunden mıiıt der paulınıschen Irıas Glaube. Liebe und Hoffnung KOr L3 Thess

125
u.Ö

Bıttschriuft: Roensc 53 Zu Scheibels Auseinandersetzung mıt diesem für
ihn ganz entscheidenden exf vgl Stolle. Volker: Scheibels Schriftauslegung und
Schriftverständnis. in Gerettete Kirche. 3(00)-45 Beachte aber auch die Hınweise autf
Eph 2.20 und ebr 102427 In der Petition VO:  —_ 834 Roensc! 68 74

126 Bıttschrift: Roensch/Kklän.
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Einung, die (jott selber ist, miıt einbezogen ist  127 I Der Geıist, der diese Fın-
heıt pragt, wiırd NUunNn aber in den hıer ZUr Diskussion stehenden nterpreta-
tionen eiınerseıts im nıcht näher definıerenden inneren Wesen, das dem
nıcht entscheıdenden Außerlichen entgegengestellt wird, angesıiedelt, anll-

dererseıts als Gestaltungskraft, welche dıe konkrete Gottesdienstgemeinde
prägt, verstanden. In beıden Fällen ıande sıch Interpretationen im
Horiızont des deutschen Idealısmus und der Omantı Während hınter der
Union das Gelstverständnıiıs Schleiermachers ste steht dıie lutherische
Front dem organıschen Denkansatz Schellings nahe; el  S, Steitens

128und Huschkes Anschauungen berühren sıch ın dieser 1iNS1ıcC sehr CN
Die unterschiedlichen idealıstiıschen Denkansätze verbindet untereıin-

ander, dass den einzelnen Identitäten ihre Wesensbestimmungen in sıch
selber zugeschrieben werden und dementsprechend für SIE zugleich el-
gentümlıche Selbständigkeıt WIEe auch eılhabe Universellen rekla-
1ert wird!  P Im Johannesevangelıum ıst dagegen alles auf dialogische
Beziehung hın angelegt. Seine Grundfrage ist, WIE dem O0g0S, der Gott
ist, gelıngt, bei Menschen Glauben fiınden und ıhnen Leben vermıiıt-
teln 1C Wer und Wäas CT ın sıch selber ist, soll geklärt wird, sondern
WwIEeE Frkennen als Vorgang der Kommunikatıon ntsteht und im
Glauben erwirkt. Die Einheit der Kırche ware dementsprechend nıcht in
eiıner ihr eingestifteten Identität des „Geıistes“ der des „Leıbes Christı
suchen. sondern in dem Wortgeschehen des Evangelıums, durch das der
elst, en tıftend. einıgende Kommunikation zwischen Gott und Men-
schen wıe zwiıischen den rıisten ermöglıcht.

Wırklıch „eigentümlıch und selbständig“ ist eiıne Kırche, wWenn Gott im
espräc mıiıt ıhr u  (a ist Der jJohanneısche Jesus sagt als der Og0S
127 Vgl Rengstorf. ar] Heinrich: Die Einheiıt der Kırche nach dem Johannesevangelıum

(OUH 21 Oberursel 985
|28 Z7u Scheibel vgl Stolle WwWıe Anm 20) 95-97 Steffens: „Romantık in Deutschland

heißt Verbindung VO! altur. Geschichte. Glaube. uns! Wiıssenschaft und ‚eben, ist
existentialisierte Enzyklopädıe oder indıvıdualısıertes Universum“ (Dietrich Vo  —_ En-
gelhar: In der Einleitung Z/u Neudruck der Lebenserinnerungen Steffens’, I9 SM

129
Huschke vgl Schöne WIe Anm 24). 28  O
Weıl wır Im Geiste die Unendlichkeit als Wurzel und 1e] seines Daseyns tragen, das
Endlıche aber. wıe sıch ın der 1e€  el offenbart, hier seine Vollendung, als
seine Eınheit och nIC gefunden hat. darum. und darum alleın, SUC| unser e1S!
nachdem der Gedanke des Absoluten einmal in iıhm aufgegangen ist, über den AäuSSseT-
sten Punkt hinaus. den ın jenem unvollendeten Endlıchen annehmen Mag, immer
noch eın Etwas Denn giebt ıne wahrhafte Darstellung des Unendlichen Im End-
ıchen In abstracto mMag [Nan sıie NCNNECN Unınyversalıtät in wesenhafter Einheıt:; in CON-
Creto aber heißt S1IE Herr Jesus TIStUS, der zweite, geistliche dam, ın
und dem alle Dinge geschaffen sınd"® (Scheibel |wıe Anm. 39]1, f.)
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und Sohn (Gjottes Alch bın der Weg und die anrneı und das Leben;
nıemand omm ZUuU Vater denn uUurc mich“‘ (Joh 14,6) Um sıch auf
dıesen Weg einzulassen. genü cS NnıcC sorgfältig das eigene Profil mıt
seiınen präzısen Grenzlıinıien markıeren. ugleic INUSsS eın lebendiger
Austausch gesucht werden, gEWISS Zzuerst mıt Christus, aber seıinet-
willen auch in Öökumenischer Offenheıiıt mıt anderen Christen und Kırchen,
in missionarıscher Offenheıt mıt Menschen, dıe sıch für die christliıche
Ofscha Ööffnen lassen. und mıt solıdarıscher ennel in alltägliıcher
Nächstenschaft al] den Menschen hın, mıt denen WIr zusammenleben.

(Gjerade in solchen Transzendierungen der eigenen eigentümlıchen
Selbständigkeıt wiırd dıe einende Gemeininschaft mıt (Giott in TISLIUS g_
ONNCN, aber der einen Kırche als Christenheıt Eiınzelnen Kırchen-
körpern eignet als solchen in diesem Sınne weder Selbständigkeit och
Eigentümlıichkeıt. Sıe stellen kontextuelle Ausprägungen auf dem Weg
der eiınen Kırche durch die Geschichte dar Sıe en ihre unverwechsel-
bare Gestalt ın der Auseimandersetzung mıt den geschichtlichen Heraus-
forderungen und urc dıe darın erreichten Einsiıchten und Entscheidun-
SCH Auf diesem Weg en S1eE der Kraft des Evangelıums
vertraut, die Leıtung des heiligen Geilstes erfahren, aber auch im Unglau-
ben versag(l. In ihren Bekenntnissen meınt die lutherische Kırche, sıch des
Evangelıums inmıiıtten aller geschichtlıchen Verunsicherungen vergewI1S-
SC können, ‚„„damıt auch beı achkommen die reine re und
Bekanntnüs des aubens bis auf dıe herrliche Zukunft UuNnsers einıgen
Erlösers und Selıgmachers Jesu Christı durch ülf und e1stan des heılı-
Ssch Geistes erhalten und fortgepflanzt werden möge ‘]30. In ihrer konfes-
s1ionell lutherischen Gestalt lebt dıe eiıne Kırche, dıe alle Zeıten und Län-
der umspannt, in bestimmten Ausprägungen iıhrem Jeweıilıgen g-
schichtliıchen Ort, teıls in eiıner stärker andeskiırchlich domiınanten Weıse,
häufiger als Mınderheiıt in eıner Dıasporasıtuation inmıiıtten mehr der
weniger chrıstlıch, multirelig1ös der äkular geprägter Umfelder och
das, Was sie ZUr Kırche Mac ist Chrıistus, der S1e sıch zue1gnet, in ıhr
lebt und herrscht

130 Vorrede ZUMm Kkonkordienbuc| (1580). SLK 13,.25-31 (= Vorrede Konkordien-
forme!l [1580] SLK
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